
 

Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0400/2018/GrN/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 11.01.2018 

Bearbeiter: René Goetze AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Bauausschuss der Gemeinde Groß Nordende 24.01.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Groß Nordende 07.02.2018 öffentlich 

 

Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 5 für das Gebiet südlich 
der Straße Am Gemeindezentrum und westlich der Dorfstraße 
(Bundesstraße 431) 
 
Sachverhalt: 
Die öffentliche Auslegung und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange hat gemäß Beschluss der Gemeinde stattgefunden. Die einge-
gangenen Stellungnahmen wurden tabellarisch aufgestellt und mit einem Abwä-
gungsvorschlag versehen. Die aus der vorgeschlagenen Abwägung entstehenden 
Veränderungen wurden bereits in der vorliegenden Planung berücksichtigt und ein-
gearbeitet. Die Stellungnahmen und der Abwägungsvorschlag werden im Rahmen 
der Bauausschusssitzung vorgestellt. 

 
Stellungnahme: 
Die Verwaltung rät dem Beschlussvorschlag zu folgen.  
 
 
Finanzierung: 
Die Kosten des Verfahrens stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung. 
 
Förderung durch Dritte: 
Entfällt  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bauausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt: 
 

1. Die während der öffentlichen Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes 
Nr. 5 für das Gebiet südlich der Straße Am Gemeindezentrum und westlich 
der Dorfstraße (Bundesstraße 431) abgegebenen Stellungnahmen der Öffent-
lichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange hat die 
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Gemeindevertretung mit folgendem Ergebnis geprüft: 
 
Berücksichtigt werden die Stellungnahmen gem. Abwägungsvorschlag der Verwal-
tung. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben ha-
ben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. 
 

2. Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches sowie nach § 84 der Landesbauord-
nung beschließt die Gemeindevertretung den Bebauungsplan Nr. 5 für das 
Gebiet südlich der Straße Am Gemeindezentrum und westlich der Dorfstraße 
(Bundesstraße 431),  bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 
(Teil B), als Satzung. 

 
3. Die Begründung wird gebilligt.  

 
4. Der Beschluss des B-Planes durch die Gemeindevertretung ist nach § 10 

BauGB ortsüblich bekannt zu machen. In der Bekanntmachung ist anzugeben, 
wo der Plan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung während der 
Sprechstunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden 
kann. 
 

 
 
 
___________________ 
Ehmke 
 
 
 
Anlagen: 

- Planzeichnung, Begründung, Abwägungsvorschlag mit eingegangenen Stel-
lungnahmen 
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Gemeinde Groß Nordende, Bebauungsplan Nr. 5, Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, sowie der 
Nachbarkommunen – öffentliche Auslegung 
- Auswertung der Stellungnahmen zum Entwurf –  
 Ohne Anregungen und Bedenken 
 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange   
Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein, Brockdorff-Rantzau-
Str. 70, 24837 Schleswig, Stellungnahme vom 21.11.2017 
 

  

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume – Untere 
Forstbehörde, Memellandstraße 15, 24537 Neumünster, Stellungnahme 
vom 27.11.2017  
 

  

azv Südholstein, Postfach 1164, 25487 Holm, Stellungnahme vom 
30.11.2017 
 

  

Handwerkskammer Schleswig-Holstein, Breite Straße 10/12, 23552 
Lübeck, Stellungnahme vom 01.12.2017 
 

  

Deutsche Telekom Technik GmbH, Fackenburger Allee 31, 23554 
Lübeck, Stellungnahme vom 06.12.2017 
 

  

Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR, Postfach 1269, 24011 
Kiel, Stellungnahme vom 05.12.2017 
 

  

IHK zu Kiel, Postfach 549, 25305 Elmshorn, Stellungnahme vom 
08.12.2017 
 

  

Ericsson GmbH, Prinzenallee 21, 40549 Düsseldorf, Stellungnahme vom 
12.12.2017 
 

  

Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Grüner Kamp 15-17, 
24768 Rendsburg, Stellungnahme vom 1.12.2017 
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Sielverband Seestermühe über den Gewässer- und 
Landschaftsverband im Kreis Pinneberg, Hauptsraße 23a, 25489 
Haseldorf, Stellungnahme vom 20.12.2017 
 

  

Kreis Pinneberg – Fachdienst Umwelt – Untere Wasserbehörde, Kurt-
Wagner-Straße 11, 25337 Elmshorn, Stellungnahme vom 18.12.2017 
 

  

Kreis Pinneberg – Fachdienst Umwelt – Untere Wasserbehörde - 
Grundwasser, Kurt-Wagner-Straße 11, 25337 Elmshorn, Stellungnahme 
vom 18.12.2017 
 

  

   
 
 Nachbarkommunen   
Gemeinde Klein Nordende, Stellungnahme vom 29.11.2017 
 

  

Gemeinde Seester, Stellungnahme vom 29.11.2017 
 

  

   
Mit Anregungen oder Bedenken 
(Die Stellungnahmen sind mit ihrem genauen Wortlaut wiedergegeben.) 
 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange   
Schleswig-Holstein Netz AG, Reuterstraße 42, 25436 Uetersen, 
Stellungnahme vom 21.11.2017 
 
gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes 5 der Gemeinde Groß 
Nordende besteht aus Sicht der Schleswig-Holstein-Netz keine Bedenken. 
 
Vorsorglich möchten wir darauf hinweisen, dass sich auf dem Grundstück 
des Bebauungsplanes Versorgungsleitungen befinden. 
Dieses bedarf vor Beginn von Tiefbauarbeiten eine Anforderung der 
aktuellen Bestandspläne durch die ausführenden Firmen. 
 

  
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der 
konkreten Erschließungsplanung ist diese Stellungnahme zu 
berücksichtigen. Die Stellungnahme wird den Planbegünstigten 
weitergeleitet. Änderungen am Entwurf des Bebauungsplanes 
ergaben sich aus dieser Stellungnahme heraus nicht. 
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III 

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des 
Landes Schleswig-Holstein - Technischer Umweltschutz – 
Abfallwirtschaft, Hamburger Chaussee 25, 24420 Flintbek, 
Stellungnahme vom 24.11.2017 
 
im Abstand von 345m Luftlinie zum Vorhabengebiet befindet sich der 
Betrieb Mann Bau GmbH. Hierbei handelt es sich um einen Betrieb der 
nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigt ist. Der Betrieb ist 
genehmigt als Anlage zur zeitweiligen Lagerung und Behandlung von 
Abfällen nach Nr. 8.11.2.4 des Anhang 1 der 4. BlmSchV. Es werden 
mineralische Abfälle gelagert und mittels einer Brecher- und 
Klassieranlage behandelt. Durch diese Tätigkeiten kann es zu Lärm- und 
Staubimmissionen kommen. Diese sind ggf. als Vorbelastung zu 
berücksichtigen. 
 

 Die Berücksichtigung des Gewerbelärms, der vom Betrieb der 
Firma Mann Bau GmbH ausgeht, erfolgte nicht. Die immissions-
schutzrechtliche Genehmigung dieses Betriebes beinhaltet nach 
geltender Rechtlage ganz sicher Auflagen zur Minderung von 
Staub- und Lärmimmissionen in der Umgebung. Zwischen dem 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 5 und dem Betriebs-
gelände der o.g. Firma befinden sich etliche Wohnhäuser. Der 
Betrieb muss vor dem nächstgelegenen Wohnhaus die 
Immissionsrichtwerte der TA Lärm einhalten. Damit ist 
sichergestellt, dass diese Richtwerte in einer Entfernung von 345 
m nicht überschritten werden können. 
 
Wenn die Belastungen durch diesen Betrieb das rechtlich zulässi-
ge Maß im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 5 über-
schreiten würden, hätten sie dieses Maß für die zwischen diesem 
Geltungsbereich und dem Betrieb lebenden Menschen schon 
deutlich höher überschritten. Damit wäre der Betrieb nicht zulässig. 
Es ist grundsätzlich davon auszugehen, das bestehende Genehmi-
gungen eingehalten und rechtliche Vorgaben berücksichtigt 
werden. Aus dem Grunde ist eine derartige Vorbelastung für die 
Lärmsituation im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 5 
nicht zu berücksichtigen. 
 

Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, 
Niederlassung Itzehoe, Postfach 2031, 25510 Itzehoe 
 
Das ausgewiesene Plangebiet liegt westlich der Bundesstraße 431 
(Dorfstraße) innerhalb einer nach§ 5 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) 
festgesetzten Ortsdurchfahrt. 
 
Gegen den vorgelegten Bebauungsplan Nr. 5 der Gemeinde Groß 
Nordende und die gleichzeitige öffentliche Auslegung habe ich in 
straßenbaulicher und –verkehrlicher Hinsicht nur dann keine 
Bedenken, wenn folgende Punkte berücksichtigt werden: 
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01. Alle Veränderungen an der Bundesstraße 431 (Dorfstraße) sind mit 
dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, 
Niederlassung Itzehoe, rechtzeitig vorher abzustimmen. Außerdem dürfen 
für den Straßenbaulastträger der Bundesstraße keine zusätzlichen 
Kosten entstehen. 
 
02. Das ausgewiesenen Plangebietes ist im nördlichem Teilbereich über 
eine neu herzustellende Zufahrt zur gemeinschaftlichen Stellplatzanlage 
zur Bundesstraße 431 zu erschließen. Weitere Zufahrten und Zugänge 
sind auszuschließen und dürfen nicht hergestellt werden. 
 
03. Die Zufahrt zur Bundesstraße 431 ist nach den anerkannten Regeln 
der Technik herzustellen. Die daraus ergebenen verkehrlichen 
Auswirkungen auf die Bundesstraße 431 sind durch entsprechende 
verkehrstechnische Untersuchungen nachzuweisen. 
 
04. Die Sichtverhältnisse in den Verkehrsraum der Bundesstraße 431, hier 
insbesondere der vorfahrtsberechtigten Rad- und Gehwegfurt, dürfen nicht 
beeinträchtigt werden und sind dauerhaft durch geeignete Maßnahmen 
sicherzustellen. 
 
05. Wasser, geklärt oder ungeklärt darf dem Straßengebiet der 
Bundesstraße 431 weder zufließen können noch zugeleitet werden (außer 
genehmigte Anschlüsse an eine vorhandene Kanalisation). Für die 
ordnungsgemäße Ableitung der auf dem Grundstück anfallendem Wasser 
ist Sorge zu tragen. 
 
06. Sofern Veränderungen durch Anschlüsse von Entsorgungsleitungen 
im Bereich der Bundesstraße 431 eintreten, bedarf dies der vorherigen 
Abstimmung mit der Niederlassung Itzehoe. Für die Verlegung bzw. 
Anschlüsse von Ver- und Entsorgungsleitungen an Leitungen im 
Straßenkörper der hier in Rede stehenden Bundesstraße bzw. 
Kreuzungen von Versorgungsleitungen im Zuge dieser Straße sind mit der 

 
Zu 01, 03, 04 und 06.: Die Hinweise wurden zur Kenntnis 
genommen. Die Hinweise betreffen die konkrete Erschließungs-
planung und sind im Rahmen dieser zu berücksichtigen. Die 
Stellungnahme wird dem Planbegünstigten weitergeleitet. 
 
 
Zu 02: Im Bebauungsplan Nr. 5 ist eine Zufahrt zum Plangebiet 
festgelegt. Im Übrigen ist durch die Plandarstellung "Bereich ohne 
Ein- und Ausfahrten" festgelegt, dass keine weitere Zufahrten 
gebaut werden dürfen (siehe Planzeichnung und Kap. 6.1 der 
Begründung). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 05: Die Ableitung des Niederschlagswassers erfolgt wie bisher 
in die Regenwasserleitung in der Dorfstraße (Kap. 7 der 
Begründung) 
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Niederlassung Itzehoe entsprechende Nutzungs- und Gestattungsverträge 
rechtzeitig vorher abzuschließen. 
 
07. Hinsichtlich des Schallschutzes wird hier davon ausgegangen, dass 
bei der Prüfung der Notwendigkeit bzw. der Festlegung von 
Schallschutzmaßnahmen die zu erwartenden Verkehrsmenge auf der 
Bundesstraße 431 berücksichtigt wird und die Bebauung 
ausreichend vor Immissionen geschützt ist. Eventuelle 
Immissionsansprüche sind dem Straßenbaulastträger der Bundesstraße 
von der Hand zu halten. 
 
Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die Straßen des überörtlichen 
Verkehrs mit Ausnahme der Kreisstraßen. 
 
Eine zusätzliche Stellungnahme in straßenbaulicher und - verkehrlicher 
Hinsicht durch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie 
und Touristik erfolgt nicht. 
 

 
 
 
 
Zu 07: Der Hinweis wurde im Rahmen des schalltechnischen 
Prognosegutachtens berücksichtigt. Die Verkehrsmenge auf der 
B431 war Grundlage für die Ermittlung der Lärmpegelbereiche.  
 
 
 
 
 
 
 
Änderungen am Entwurf des Bebauungsplanes ergaben sich 
aus dieser Stellungnahme heraus nicht. 
 

Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Amsinckstraße 59, 20097 
Hamburg, Stellungnahme vom 07.12.2017 
 
Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen 
Wirtschaftlichkeitskriterien. Dazu erfolgt eine Bewertung entsprechend 
Ihrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei Interesse setzen Sie sich bitte 
mit dem Team Neubaugebiete in Verbindung: 
 
Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
Neubaugebiete KMU 
Südwestpark 15 
90449 Nürnberg 
Neubaugebiete.de@vodafone.com 
 
Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ihrer Kostenanfrage 
bei. 

  
 
 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die 
konkrete Erschließungsplanung und sind im Rahmen dieser zu 
berücksichtigen. Die Stellungnahme wird dem Planbegünstigten 
weitergeleitet. 
 
Änderungen am Entwurf des Bebauungsplanes ergaben sich 
aus dieser Stellungnahme heraus nicht. 
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GAB Kommunal & Privat, Bundesstraße 301, 25495 Kummerfeld, 
Stellungnahme vom 08.12.2017 
 
Wir bitten Sie bei der Umsetzung der baulichen Maßnahmen die für den 
Bereich der Abfallentsorgung maßgeblichen Vorschriften (UVV, RAST 
EAE 85-95) zu beachten und insbesondere die Zufahrten frei von 
baulichen Einrichtungen (Schaltschränke, Lampen etc.) und 
Bepflanzungen (Bäume, Sträucher) zu halten. Die Standorte für die 
Abfallbehälter sind so anzulegen, dass ein Rückwärtsfahren nicht 
erforderlich ist, hierzu sind insbesondere bei Sackgassenentsprechende 
Wendeanlagen mit einem Durchmesser von >= 22 m vorzusehen. Eine 
Bemaßung der Anlagen ist dem Plan nicht zu entnehmen. 
 
Die Abfallentsorgung umfasst sowohl die Rest- als auch die 
Bioabfallentsorgung, die Einsammlung der Gelben Säcke und die 
Papierabfuhr. Hinzu kommen Sperrmüll- und E-Schrottabfuhr. 
Für alle Bereiche sind die Abfälle an die Sammelplätze zu verbringen. 
 

  
 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes sieht im nordöstlichen Bereich 
eine gemeinschaftliche Aufstellfläche für Mülltonnen vor. Eine 
Zufahrt auf die gemeinschaftliche Stellplatzanlage durch die 
Entsorgungsunternehmen ist nicht vorgesehen. 
 
Eine Wendeanlage auf dem Grundstück ist nicht vorgesehen, da 
die Entsorgung von der Dorfstraße (B431) aus erfolgen soll. 
 
Änderungen am Entwurf des Bebauungsplanes ergaben sich 
aus dieser Stellungnahme heraus nicht. 

Kreis Pinneberg – Fachdienst Straßenbau und Verkehrssicherheit, 
Kurt-Wagner-Straße 11, 25337 Elmshorn, Stellungnahme vom 12.12.2017 
 
In Abstimmung mit der Polizeidirektion Bad Segeberg, SG 1.3, bestehen 
hinsichtlich der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 5 keine Bedenken. 
Wir empfehlen allerdings, die Sammelfläche für die Müllbehälter nicht 
blickdicht zu bauen, um keine Sichtbehinderungen auf den Geh- und 
Radweg sowie der B 431 herzustellen. Außerdem sollten 
Bepflanzungen entlang der Grundstücksgrenze zum Verkehrsraum die 
Höhe von 70 cm nicht überschreiten. Auch dadurch können 
Sichtbehinderungen und damit einhergehend Gefährdungssituationen 
entstehen. Weiterhin sollte Anzahl der Stellplätze geprüft und den realen 
Verhältnissen der heutigen Zeit angepasst werden. Die B 431 kann in 
diesem Bereich aufgrund einer Vielzahl von Grundstückszufahrten wenig 
ruhenden Verkehr aufnehmen. 
 

  
 
 
Die Anzahl der erforderlichen Stellplätze wurde umfassend 
diskutiert. Es wurde die Notwendigkeit einer ausreichenden 
Bemessung von Stellplätzen gegen das Bestreben nicht zu sehr 
ausufernder Bodenversiegelungen abgewogen. Die festgesetzte 
Anzahl von Stellplätzen wurde dabei als erforderlich, aber auch als 
ausreichend eingestuft. 
 
Im Übrigen betreffen die Hinweise die konkrete Bauausführung und 
sollten in dem Rahmen berücksichtigt werden. 
 
Änderungen am Entwurf des Bebauungsplanes ergaben sich 
aus dieser Stellungnahme heraus nicht. 
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Kreis Pinneberg – Fachdienst Umwelt – Untere Bodenschutzbehörde, 
Kurt-Wagner-Straße 11, 25337 Elmshorn, Stellungnahme vom 18.12.2017 
 
Die Gemeinde Groß Nordende weist im B-Planes Nr. 5 „Am 
Gemeindezentrum/ Dorfstraße“ ein allgemeines Wohngebiet aus.  
Durch das Land Schleswig-Holstein wurde im Jahr 2017 eine 
Erstbewertung u.a. für die Gemeinde Groß Nordende beauftragt. In 
diesem Zusammenhang sollte die Bauakte des Standortes ausgewertet 
werden. Zum Zeitpunkt dieser Auswertung konnte diese Akte dem 
beauftragten Gutachterbüro nicht zugänglich gemacht werden. 
Entlastende Informationen aus der Bauakte standen nicht bereit. Die 
Erstbewertung wurde mit den Inhalten aus der Chronik durchgeführt.  
Als Ergebnis der Erstbewertung wird die Fläche in die Kategorie A2 als 
„parameterabhängig verdachtsentkräftet“ eingestuft.  
 
Eine Teilfläche dieser ehemaligen gewerblichen Nutzung liegt im 
Plangeltungsbereich. Durch die Ausweisung des B-Planes ändert sich die 
planungsrechtlich zulässige Nutzung von Mischgebiet auf Wohnbaufläche. 
Durch diese Änderung dieses Parameters, ist eine erneute Prüfung des 
Stadtortes durch die untere Bodenschutzbehörde vorzunehmen.  
 
Auf Nachfrage der unteren Bodenschutzbehörde konnte die Hausakte am 
05.12.2017 zur Auswertung übersandt werden. Hierin sind Informationen 
vom 20.11.1953 bis zum 14.10.2003 enthalten.  
 
Die Auswertung der Bauakte durch die unteren Bodenschutzbehörde hat 
ergeben, dass keine altlastrelevanten Nutzungen, wie eine Reinigung/ 
Ausrüstung und/ oder ein Betriebshof für die Kleiderfabrik dokumentiert 
sind. 
 
Aufgrund der Auswertung der Bauakte verzichtet die untere 
Bodenschutzbehörde auf die Forderung ein Untersuchungen für den 
Plangeltungsbereich nach bodenschutzrechtlichen Vorgaben und 
Bewertungskriterien durchzuführen.  
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Aus der Bauakte wurden die Lage eines unterirdischen 15m² Heizöltanks, 
eines 40 m³ fassenden Heizöltank im Keller, sowie die Lage einer 
Kläranlage und einer Sammelgrube ermittelt. Durch den Betrieb und die 
Betriebsstoffe in diesen Anlagen können Boden- und 
Grundwasserverunreinigungen entstehen. Diese werden aber nicht für die 
Risikobewertung nach dem Bodenschutzrecht herangezogen, denn hier 
gelten einschlägige wasser- und abfallrechtliche Vorschriften.  
 
Im Zusammenhang mit dem Rückbau haben die Beteiligen, in 
Eigenverantwortlichkeit, diesem Umstand eine besondere Aufmerksamkeit 
zu schenken.  
 
Der Hinweis auf die Meldepflicht an die Bodenschutzbehörde beim 
Antreffen von Auffälligkeiten ist daher nicht nur in die Begründung 
aufzunehmen, sondern auch durch die Beteiligen umzusetzen:  
 
Ergeben sich bei Sondierungen/ Abbruch-/ Erdarbeiten Hinweise auf 
Bodenverunreinigungen, schädliche Bodenveränderungen und/ oder 
eine Altlast, so ist dieses der unteren Bodenschutzbehörde des 
Kreises Pinneberg (Herr Krause, Tel. 04121- 45 02 22 86, 
r.krause@kreis-pinneberg.de) unverzüglich nach § 2 des Landes-
Bodenschutzgesetzes mitzuteilen, so dass Maßnahmen zur 
Gefahrermittlung und/ oder Gefahrenabwehr nach dem 
Bodenschutzrecht eingeleitet werden können.  
 
Der von der unteren Bodenschutzbehörde gefertigte Lageplan, mit der 
Lage der oben benannten Anlagen, kann durch den Eigentümer bei der 
unteren Bodenschutzbehörde angefordert werden. Das Grundstück 
verbleibt in der Kategorie A2.  
 
Wenn der Eigentümer eine Dokumentation über den ordnungsgemäßen 
Rückbau und eine sachkundigen Abnahme der Baugrube erstellen lässt, 
die der unteren Bodenschutzbehörde vorlegt, kann geprüft werden, ob der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird in den Planteil B aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da es sich um einen Hinweis auf die bestehende Rechtslage 
handelt, der keinen eigenen rechtssetzenden Charakter hat, 
erfordert diese Änderung des Entwurfs keine erneute 
Beteiligung und öffentliche Auslegung. 
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Standort die Kriterien für die Kategorie A1, als „parameterunabhängig 
verdachtsentkräftet“ erfüllt.  
 
Ansprechpartner bei der unteren Bodenschutzbehörde: Herr Krause, 
Telefon: 04121/ 4502 2286 
 
Kreis Pinneberg – Fachdienst Umwelt – Untere Naturschutzbehörde, 
Kurt-Wagner-Straße 11, 25337 Elmshorn, Stellungnahme vom 18.12.2017 
 
Durch den o.g. Bauleitplan werden die von mir wahrzunehmenden 
Belange von Natur und Landschaft berührt. Gegen die Darstellungen und 
Festsetzungen bestehen bis auf den Artenschutz keine grundsätzlichen 
Bedenken.  
 
Da bereits in der Begründung dargelegt wird, dass in der Fassade der 
Gebäude bzw. in den Gebäuden Überwinterungsquartiere, Wochenstuben 
und Tagesverstecke nicht ausgeschlossen werden können ist zwingend 
ein artenschutzfachlicher Beitrag erforderlich, um die Belange des 
Artenschutzes bereits im Bauleitplanverfahren abzuarbeiten.  
 
Der bloße Hinweis auf den Artenschutz in den textlichen Festsetzungen ist 
unzureichend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Der Zeitpunkt des Abrisses der Bestandsgebäude steht noch nicht 
fest. Ein artenschutzfachlicher Beitrag würde ebenfalls auf die 
Notwendigkeit von Untersuchungen auf das Vorkommen von 
Fledermäusen und/oder Brutvögeln in und an den Gebäuden 
enthalten. Denn auch wenn eine Untersuchung im vergangenen in 
dieser Hinsicht ein Negativattest enthalten hätte, würde das nicht 
bedeuten, dass in diesem Jahr nicht Brutvögel oder Fledermäuse 
vorhanden sein könnten. Um diese Unsicherheit auffangen zu 
können, werden derartige Untersuchungen grundsätzlich unmittel-
bar vor Beginn der Abrissarbeiten durchgeführt. Wenn dann Nester 
oder Fledermausquartiere – ob dauerhafte oder Tagesverstecke – 
festgestellt werden, ist nach geltenden artenschutzrechtlichen 
Regelungen der Gebäudeabriss zunächst einmal nicht durchzu-
führen, bis ein Ersatzquartier gefunden oder geschaffen wurde, 
bzw. das betreffende Tier sich umorientiert hat (z.B. bei Tages-
verstecken). Und da dies geltende Rechtslage ist, hat der 
Bebauungsplan dazu keine Regelungsbefugnis. 
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Ich weise darüber hinaus auf folgendes hin:  
 
Die Stellplatzanlage mit 26 Stellplätzen sollte eingegrünt werden, damit 
nicht eine großflächig versiegelte Fläche entsteht. Aus 
naturschutzfachlicher Sicht ist hier eine Grünfestsetzung erforderlich, die 
für je vier Stellplätze die Pflanzung eines Baumes vorsieht.  
 
 
Die vorgesehene Reduzierung der Ein- und Ausfahrten an der Dorfstraße 
sollte so geplant werden, dass der an der Dorfstraße befindliche Baum 
(Eiche) erhalten bleiben kann. Der Baum übernimmt in diesem Bereich die 
Funktion eines Straßenbaums und ist ortsbildprägend.  
 
Insgesamt ist die geplante überbaute Fläche für ein Wohngebiet sehr 
hoch. Der Plan setzt zwar eine GRZ von 0,4 fest, in der Begründung ist 
aber zu erkennen, dass die derzeitigen Planungen von einer GRZ (I +II) 
ausgehen, die deutlich über 0,6 liegen.  
 
Dieser Versiegelungsgrad ist deutlich höher, wie in den angrenzenden 
Wohngebieten. Durch eine Verkleinerung der Baufelder bzw. der 
Gemeinschaftsstellplätze ist die zulässige Versiegelung weiter zu 
beschränken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ziel ist grundsätzlich eine Begrünung des Grundstückes. Aufgrund 
der beengten Platzverhältnisse hat die Gemeinde aber auf eine 
Verpflichtung zur Eingrünung der Stellplatzanlage verzichtet. Dem 
Sicherheitsaspekt, Parken auf der Dorfstraße zu vermeiden, wurde 
in der Abwägung der Vorrang eingeräumt. 
 
Es handelt sich um einen Straßenbaum, der dem Landesbetriebs 
Straßenbau Schleswig-Holstein gegenüber abgelöst wird. Wo der 
Ersatz gepflanzt wird, liegt im Ermessen des LBV-SH. 
 
 
Es handelt sich um eine Fläche im Innenbereich der Gemeinde 
Groß Nordende. Ein grundlegendes Ziel des Baugesetzbuches ist 
es, die Flächenausdehnung von Siedlungen zu begrenzen. 
Deshalb wird der Innenentwicklung der Vorrang gegenüber der 
Außenentwicklung eingeräumt. Die Begrenzung der Flächenaus-
dehnung ist vor allem auch dadurch erreichbar, dass im Innen-
bereich konzentrierter, also verdichteter gebaut wird, und dass die 
Gebäudehöhe gegenüber dem bisher Üblichen erhöht wird. Die 
Gemeinde Groß Nordende berücksichtigt diese gesetzgeberische 
Zielsetzung durch die Festsetzung der GRZ von 0,4. Das liegt über 
dem bisher üblichen Maß, erscheint aber gerade angesichts der 
Lage an der B 431 ortsgerecht. Die Überschreitungsmöglichkeit 
der GRZ für Nebenanlagen liegt mit 60 % etwas über dem Normal-
maß. Sie ist aber begründet und damit nach der BauNVO zulässig. 
Der Gesamtversiegelungsgrad ist erforderlich, um auch die Stell-
platzanlage auf dem Grundstück unterbringen zu können. Eine 
Verkleinerung der Baufelder und damit auch der Gemeinschafts-
stellplatzanlage würde eine teilweise Verlagerung des benötigten 
Wohnraumes an andere Stelle mit sich bringen und damit wieder 
den Flächenverbrauch erhöhen. 
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Falls überschüssiger Bodenaushub nicht für die Gestaltung von 
Grünanlagen oder Knickwällen verwendet werden kann, sind der UNB 
konkrete Angaben zum Bodenmanagement im Rahmen der 
Erschließungs-und Bauarbeiten vorzulegen: Verbleib des Bodens mit 
genauer Flurbezeichnung oder Adresse des Standortes, 
Mengenberechnung sowie Untersuchungsergebnisse.  
 
Vor Beginn der Abrissmaßnahme ist durch fachkundige Untersuchung 
sicherzustellen, dass nicht gegen die in § 44 Abs. 1 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) geregelte Verbote zum 
Artenschutz verstoßen wird.  In diesem Zusammenhang ist es unter 
anderem verboten, Tiere besonders geschützter Arten zu verletzen oder 
zu töten, sie erheblich zu stören oder ihre Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten zu beschädigen oder zu zerstören.  
 
Bei Zuwiderhandlungen drohen Bußgeld- und Strafvorschriften der §§ 69 
ff BNatSchG. Artenschutzrechtliche Genehmigungen (Befreiung nach§ 67 
Abs. 2 Bundesnaturschutzgesetz) erteilt das La-desamt für Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume, Dezernat 31 Artenschutz, Herrn Drews oder 
Herrn Albrecht (Tel. 04347 704-360), sofern entsprechende Gründe 
vorliegen. Sie können mit Nebenbestimmungen versehen werden (z.B. 
Schaffung von Ersatzbrutstätten).  
 
Auskunft erteilt: Frau Abts, Tel: 04121/4502 2267 
 

Der Verbleib des Bodenaushubs ist im Rahmen der Planung und 
Durchführung der Baumaßnahmen zu klären und nicht 
Gegenstand der Bauleitplanung. 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Planteil B wurde auf 
die artenschutzrechtlichen Vorgaben hingewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Änderungen am Entwurf des Bebauungsplanes ergaben sich 
aus dieser Stellungnahme heraus nicht. 

Kreis Pinneberg – Fachdienst Umwelt – Gesundheitlicher 
Umweltschutz, Kurt-Wagner-Straße 11, 25337 Elmshorn, Stellungnahme 
vom 18.12.2017 
 
Textvorschlag:  
Die dem Wohnen zuzurechnenden Balkon-, Terrassenflächen oder 
Freisitze im Lärmpegelbereich IV und höher sind durch passiven 
Lärmschutz in Form von lärmabschirmende Bauwerken vor erheblichen 
Beeinträchtigungen durch den Verkehrslärm zu schützen.  
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Hierüber ist ein schalltechnischer Nachweis in Form eines Gutachtens 
über die Wirksamkeit der schallab-schirmenden Bauwerke zu führen.  
 
Erläuterung:  
Eine 2 m hohe massive Einfriedung der Freibereiche ist nur für das 
Erdgeschoss ausreichend und muss mindestens über die gesamte 
Straßenfront errichtet werden. Um die Terrassen zu schützen sollte diese 
Lärmschutzeinrichtung im B-Plan zeichnerisch und von Art und Höhe 
festgesetzt werden.  
 
Kleinkinderspielplatz  
In dem B-Plan werden zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 14 
Wohnungen geplant. In der Landesbauordnung ist in § 8 (2) bei der 
Errichtung von Gebäuden mit mehr als zehn Wohnungen auf dem 
Baugrundstück oder in unmittelbarer Nähe auf einem anderen geeigneten 
Grundstück ein ausreichend großer Spielplatz für noch nicht 
schulpflichtige Kinder (Kleinkinder) anzulegen, dessen dauerhafte 
Nutzung für diesen Zweck öffentlich-rechtlich gesichert sein muss. Dies 
gilt nicht, wenn in unmittelbarer Nähe eine Gemeinschaftsanlage oder ein 
sonstiger für die Kinder nutzbarer Spielplatz geschaffen wird oder 
vorhanden oder ein solcher Spielplatz wegen der Art und der Lage der 
Wohnung nicht erforderlich ist. In den mir vorliegenden Unterlagen sind 
keine Aussagen zu Kleinkinderspielplätzen benannt. Ich empfehle daher in 
Anlehnung an die LBO aus 2007 als Größe der Spielplätze für Kleinkinder 
eine nutzbare Spielfläche von 3 m² je Wohnung anzusetzen. Hierbei sind 
auch die neu entstehenden Wohnungen zu berücksichtigen.  
 
Auskunft erteilt: Frau Schierau, Tel.: 04121/4502 2294 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die Festsetzung von Schutzeinrichtungen für Außenwohnbereiche 
im Planteil A des Bebauungsplanes ist nicht möglich. Es handelt 
sich um einen sog. Angebotsplan. Ob und welche Außenwohn-
bereiche vorgesehen werden und an welcher Stelle diese ggf. 
entstehen sollen, ist derzeit noch nicht bekannt. 
 
 
Die Regelung der Landesbauordnung wird als ausreichend 
erachtet. Die Gemeinde Groß Nordende sieht es nicht als 
erforderlich an, darüber hinausgehende Regelungen zu treffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Änderungen am Entwurf des Bebauungsplanes ergaben sich 
aus dieser Stellungnahme heraus nicht. 
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Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des 
Landes Schleswig-Holstein – Technischer Umweltschutz, Postfach 
1917, 25509 Itzehoe, Stellungnahme vom 21.12.2017 
 
Berücksichtigung der Ergebnisse der schalltechnischen Berechnung bei 
der Planung: 
 
Aufgrund der Verkehrsbelastung können im Plangebiet die 
Immissionswerte der DIN 18005 weder zur Tag- noch zur Nachtzeit 
eigehalten werden. In der Planung wird ausschließlich auf passive 
Schallschutzmaßnahmen abgestellt. Auf aktive Schallschutzmaßnahmen 
wie z.B. Abrücken der Baugrenze oder Stellung der Gebäude wird 
nicht eingegangen. So könnte z.B. die Stellplatzanlage direkt an die 
Straße und das Gebäude gedreht an der bisherigen Stelle gelegt werden 
und so die Lärmbelastung für die Nutzer aufgrund der Abstandsgewinnung 
deutlich mindern. Für eine sachgerechte Abwägung sollte die Gemeinde 
Planungsalternativen zumindest geprüft und bewertet haben, will sie den 
Nutzern eine höhere Immissionsbelastung zumuten als es die Norm 
vorsieht. 
 
Da im Lärmpegelbereich V der Grad der Gesundheitsgefährdung 
überschritten wird, wird angeregt die Baugrenze entsprechend um 
mindestens drei Meter zu verschieben, dass diese im LPG IV liegt. 
 
Immissionsschutzrechtliche Festsetzungen 
Zu 4.1: 
Die DIN 4109 wurde im Juli 2016 neu gefasst, 2017 wurden bereits 
Entwürfe zur Änderung veröffentlicht, zum Januar 2018 wird die DIN mit 
dem Stand von 2016 zurückgezogen und durch eine neue (Stand Januar 
2018) ersetzt. 
 
Bauaufsichtlich eingeführt in Schleswig-Holstein wurde die DIN 4109, 
Stand 1989. Erst mit ihrer Einführung und Aufnahme in die jeweilige 
Landesbauordnung wird die neue DIN 4109 dann aus öffentlich rechtlicher 

  
 
 
 
 
 
 
Die Verlagerung der beiden Gebäude in den straßenabgewandten 
Grundstücksteil ist nicht möglich. Beide Gebäude müssen nach der 
Landesbauordnung Abstandsflächen einhalten, die sich nicht 
überlagern dürfen. Die Grundstücksbreite reicht dafür nicht aus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Lärmpegelbereich V wird der Grad der Gesundheitsgefährdung 
nur dann überschritten, wenn Menschen dem ungeschützt 
ausgesetzt sind. Der Bebauungsplan enthält aber Vorgaben, wie 
das zu verhindern ist. 
 
 
Zu 4.1.: Die Gemeinde Groß Nordende sieht es als sachgerecht 
an, den erforderlichen Schallschutz nach den aktuellen Anforde-
rungen zu bemessen und nicht nach den Maßstäben aus 1989. 
Gerade aufgrund der Lage des Plangeltungsbereiches an der B 
431 ist der höhere Schallschutz, vor allem während der Nachtzeit, 
aus Sicht der Gemeinde erforderlich. Um zu vermeiden, dass es zu 
Missverständnissen hinsichtlich der Fassung der DIN 4109 kommt, 
wird der Klammerzusatz "Stand Juli 2016" aufgenommen. 
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Sicht bindend. Und erst dann ersetzt 
die Neufassung der DIN 4109 vom Januar 2018 auch tatsächlich die seit 
November 1989 gültige DIN 4109:1989-11 und DIN 4109/A1 :2001-01 . 
Insofern führen in diesem Einzelfall die geforderten Schalldämmungen zu 
einer „Überdimensionierung" zu den aus öffentlich rechtlicher Sicht zu 
fordernden. 
Daher ist in den Festsetzungen der jeweilige Stand der DIN 4109 (in 
diesem Fall Juli 2016) anzugeben. 
 
Zu 4.2: 
Die Bezeichnung „sollten" ist unbestimmt, da unklar bleibt, wann dieses 
der Fall ist. Insofern müsste es „sind" heißen. Dieses ist in diesem 
Einzelfall jedoch unerheblich, da gemäß Immissionsprognose im 
gesamten Plangebiet der maßgebende Immissionswert 
von 45 dB(A) der DIN 18005 überschritten wird. Insofern sind 
schallgedämmte fensterunabhängige Be- und Entlüftungen für Schlaf- und 
Kinderzimmer grundsätzlich zu fordern. Die Ausnahmemöglichkeit im 
Einzelfall durch Gebäudeabschirmungen wird durch Nr. 4.4 eröffnet. 
 
Zu 4.3: 
Hier wird zur Klarstellung vorgeschlagen zu ergänzen „die der Dorfstraße 
lärmabgewandten Gebäudeseiten", 
 
Zu 4.4: 
Hier muss es heißen „kann von den Punkten 4.1 und 4.2 abgewichen 
werden." Hier ist neben der DIN der Bezug auf die 45 dB(A)-Grenze für 
das Erfordernis der Lüftungsanlage herzustellen: ,, .. . vermindert, bzw. 
dass ein Beurteilungspegel von 45 dB(A) zur Nachtzeit (22.00- 06.00 Uhr) 
nicht überschritten wird, so kann ... " 
 
Zu 4.5: 
In der Festsetzung bleibt unbestimmt, wie „lärmvorbelastet" und „ggf." 
definiert wird. Außenwohnbereiche sind an den Fassaden auszuschließen 
oder geschlossen auszuführen, an denen der nach der DIN 18005 

 
Dies ist eine Konkretisierung der getroffenen Regelung, die keine 
Wiederholung eines Verfahrensschrittes erfordert. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4.2: Die Festsetzung ist zutreffend formuliert. Es gibt kein 
zwingendes Erfordernis, Schlafräume und Kinderzimmer auf der 
straßenabgewandten Gebäudeseite anzuordnen. Wenn das nicht 
möglich ist, sieht die Festsetzung die Möglichkeit vor, 
schallgedämmte Lüftungseinrichtungen einzubauen.  
 
 
 
 
 
Zu 4.3: Es gibt angrenzend an den Plangeltungsbereich keine 
andere Straße, von der Verkehrslärm ausgeht, deshalb ist die 
Nennung des Straßennamens nicht erforderlich. 
 
Zu 4.4: Der Nachtbezug ergibt sich aus der textlichen Festsetzung 
Nr. 4.2 Da die einzelnen Festsetzungen zum Lärmschutz direkt 
zusammenhängen, muss das nicht in jeder einzelnen Festsetzung 
wiederholt werden. 
 
 
 
"Lärmvorbelastet" und "gegebenenfalls" sind hinreichend bekannte 
und bestimmte Begriffe, die keiner auf den Bebauungsplan Nr. 5 
bezogenen Definition bedürfen. Die Vorgaben für die 
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einzuhaltende Wert (hier 55 dB(A) um mehr als 3 dB(A) überschritten wird. 
Zur Klarstellung wäre daher die 58 dB(A) Isophone in die Planzeichnung 
aufzunehmen. Die Abweichungsmöglichkeit kann mit die Festsetzung 
4.4 oder separat aufgenommen werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Gebäude der Klasse 1 bis 3 (somit auch 
Bürogebäude mit einer Firsthöhe von bis zu sieben Metern) nach§ 68 LBO 
in Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplanes keines 
Baugenehmigungsverfahrens bedürfen, insofern sind die Begriffe 
„Baugenehmigungsverfahren" und „genehmigungspflichtig" 
in den Festsetzungen zu vermeiden, um den Nachweis für alle 
Wohngebäude fordern zu können: 
 
Eine entsprechende Festsetzung für die textlichen Festsetzungen könnte 
lauten: 
Zum Schutz von Wohn- und Büronutzungen sind für Neu-, Um- und 
Ausbauten der jeweils erforderliche Schalldämmwert R'w ges im Zuge der 
Bauvorlagenerstellung fassadengenau nachzuweisen. 
Die DIN 4109 kann bei der Stadtverwaltung eingesehen werden. 
 
Dieses mit dem Verweis, dass nach Auffassung des Hessischen 
Verwaltungsgerichtshofs, (Urteil·vom 18. Mai 2017 - 4 C 2399/15.N -, 
juris) ein nur teilweisen Auszug der DIN und Darstellung der Tabelle der 
Schalldämmungen in der Planzeichnung einen beachtlichen Fehler 
darstellt: 
 
RN 59: „Die oben unter e) dargestellten Anforderungen an die Verkündung 
eines Bebauungsplans, der auf DIN-Vorschriften Bezug nimmt, sind unter 
Berücksichtigung des Zweckes der Regelung sinngemäß auch auf die 
öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes zu übertragen. Auch 
hier kann der Gesetzeszweck einer vollständigen und zutreffenden 
Information der zu beteiligenden Öffentlichkeit nur dadurch erreicht 
werden, dass es dem Bürger in zumutbarer Weise ermöglicht wird, 
auch von für das Verständnis des Bedeutungsgehaltes einzelner 

Außenwohnbereiche sind ebenfalls in hinreichender Klarheit 
formuliert und gutachterlich bestätigt. Einer Ergänzung dieser 
Festsetzung bedarf es nicht. 
 
 
Die Begriffe „Baugenehmigungsverfahren" und 
„genehmigungspflichtig" sind in den textlichen Festsetzungen nicht 
enthalten. 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Groß Nordende verfügt über keine Stadtverwaltung. 
Sie ist auch keine Stadt, sondern eben eine Gemeinde. 
 
 
 
 
 
Es ist bekannt, dass die DIN 4109 in der Amtsverwaltung 
vorgehalten werden muss, damit sie zusammen mit dem 
Bebauungsplan eingesehen werden kann. Ein entsprechender 
Hinweis im Bebauungsplan ist entbehrlich. Der Hinweis auf das 
Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes wird zur Kenntnis 
genommen, ein Bezug zum Bebauungsplan Nr. 5 ist aber nicht 
erkennbar. 
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Festsetzungen wesentlichen DIN-Vorschriften Kenntnis zu nehmen. Dies 
ist der Antragsgegnerin allein mit der auszugsweisen Wiedergabe der 
Tabelle 8 der DIN 4109 aus den oben dargestellten Gründen nicht 
gelungen." 
 

 
Änderungen am Entwurf des Bebauungsplanes ergaben sich 
aus dieser Stellungnahme heraus nicht. 

   
Naturschutzverbände   
keine Stellungnahme mit Anregungen oder Bedenken eingegangen   
   
Nachbarkommunen   
keine Stellungnahme mit Anregungen oder Bedenken eingegangen   
   
Landesplanungsanzeige   
keine Stellungnahme eingegangen   
   
 
 
Zusammengestellt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Groß Nordende:     Wedel, den 11. Januar 2018 
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BEGRÜNDUNG 
ZUM BEBAUUNGSPLAN NR. 5 DER GEMEINDE GROSS NORDENDE 

 
für das Gebiet: „südlich der Straße am Gemeindezentrum und westlich der 

Dorfstraße (Bundesstraße 431)“ 
 

Planzeichnung (Teil A) und Text (Teil B) werden beim Abschluss des Bauleit-
verfahrens zur rechtsverbindlichen Fassung. 
Die Begründung zum Bebauungsplan erläutert das Planungserfordernis und 
die Planungsabsicht und trifft nach dem Satzungsbeschluss Aussagen über 
das Planungsergebnis. Die Begründung spiegelt dadurch vor allem die von der 
Gemeinde vorgenommene Abwägung wider.  
 

Begründung 
 
1. Allgemeines 
1.1 Rechtsgrundlagen 
Der Bebauungsplan Nr. 5 wird gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB), § 9 Abs. 4 
BauGB, in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09 2004 (BGBl. I S. 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 20.07.2017 (BGBl. I S. 
2808), in Verbindung mit § 84 der Landesbauordnung Schleswig-Holstein in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22.01.2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 6), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 08.06.2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 369), 
aufgestellt.   
 
Die Art und das Maß der baulichen Nutzung der Grundstücke wird entsprechend den 
Bestimmungen der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 
23.1.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert am 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057), 
festgesetzt.  
  
Als Plangrundlage dient ein Auszug aus dem amtlichen Liegenschaftskataster im 
Maßstab 1:500. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 5 umfasst die 
Flurstücke 529 und 530 der Flur 2 der Gemarkung Groß Nordende. 
 
Nach § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu 
entwickeln. Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Groß Nordende 
ist der Plangeltungsbereich als gemischte Baufläche dargestellt. Damit entspricht die 
geplante Nutzung nicht den Zielen des Flächennutzungsplanes. Im Rahmen einer 
Berichtigung wird nach Satzungsbeschluss durch die Gemeinde Groß Nordende der 
Flächennutzungsplan entsprechend berichtigt.  
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Nordende beschloss am 21.06.2017 
die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 5 nach § 2 Abs. 1 BauGB 
(Aufstellungsbeschluss).  
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Der Bebauungsplan Nr. 5 regelt die Nutzung von Grundstücken innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteils der Gemeinde Groß Nordende. Er wird im 
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt (s. Kap. 1.2). Von der 
Umweltprüfung (§ 2 Abs. 4 BauGB) und von dem Umweltbericht (§ 2a BauGB) wird 
gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 3 BauGB abgesehen. Die Beteiligung der 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange und die öffentliche Auslegung 
werden gleichzeitig durchgeführt (§ 4a Abs. 2 BauGB). 
 
 
1.2 Beschleunigtes Verfahren nach § 13 a BauGB 
Das beschleunigte Verfahren ist anwendbar für Bebauungspläne, die die 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen 
der Innenentwicklung beinhalten (§ 13a Abs. 1 BauGB). Dieses Verfahrens-
instrument wurde geschaffen, um dem in § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB enthaltenen 
Grundsatz des schonenden Umgangs mit Grund und Boden Nachdruck zu verleihen.  
 
Es geht u.a. um die Umnutzung bereits bebauter Flächen, die sich im Siedlungs-
zusammenhang i.S.d. § 34 BauGB befinden, um die stärkere Nutzung bereits 
bebauter Flächen und um die Aktivierung noch nicht genutzter Flächen innerhalb des 
im Zusammenhang bebauten Siedlungsbereiches (Nachverdichtung).  
 
Bei dem Plangeltungsbereich handelt es sich um ein bebautes Grundstück. Auf dem 
Grundstück befindet sich das Gebäude einer ehemaligen Gaststätte und später einer 
Kleiderfabrik, das zurzeit verschiedenen kleingewerblichen Nutzungen und 
Lagerzwecken dient. Diese gewerbliche Nutzung wurde aufgegeben und die Fläche 
steht nunmehr für eine Wohnbebauung zur Verfügung.   
 
Die Gemeinde möchte im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 5 die 
Errichtung von zwei Mehrfamilienhäusern in dreigeschossiger Bauweise mit 
insgesamt ca. 14 Wohneinheiten ermöglichen. Es handelt sich demnach um eine 
Umnutzung zu Schaffung von Wohnraum. 
 
Die Gesamtfläche des Plangeltungsbereiches beträgt ca. 2.184 m². Der 
Bebauungsplan Nr. 5 fällt unter die Nummer 1 des § 13a Abs. 1 BauGB (zulässige 
Grundfläche < 20.000 m²). 
 
Das beschleunigte Verfahren darf nicht angewandt werden, „…wenn durch den 
Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nach dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen.“ (§ 13a Abs. 1 
Satz 4 BauGB).  
 
Die zulässige Nutzung im Plangeltungsbereich ist das Wohnen und andere in § 4 
BauNVO aufgeführte Nutzungen mit Ausnahme von Gartenbaubetrieben und 
Tankstellen. Diese Nutzungen sind weder im Bundes- noch im Landes-UVP-Gesetz 
als UVP-pflichtige Nutzungen aufgeführt. Auch die Pflicht zur Durchführung einer 
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Einzelfallprüfung nach UVP-Recht besteht nicht. Dieses Ausschlusskriterium für das 
beschleunigte Verfahren trifft hier also nicht zu.  
 
Das beschleunigte Verfahren ist außerdem nicht anwendbar, „…wenn Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter 
bestehen.“.  Diese Anhaltspunkte liegen hier ebenfalls nicht vor. Die 
Innenentwicklung dient, insbesondere dem neu in das Baugesetzbuch 
aufgenommenen Schutzgut „Fläche“, da für die bauliche Entwicklung keine 
zusätzliche Fläche in Anspruch genommen wird. 
 
Das beschleunigte Verfahren ist damit für den Bebauungsplan Nr. 5 anwendbar. 
 
 
1.3 Lage und Umfang des Plangebietes 
Der Plangeltungsbereich befindet sich im nördlichen Teil der Gemeinde Groß 
Nordende. Nördlich, östlich, südlich und westlich befinden sich Wohngrundstücke. 
Östlich begrenzt die Dorfstraße (B431) den Plangeltungsbereich. 
 
Die nähere Umgebung ist überwiegend mit Einfamilienhäusern und teilweise mit 
Mehrfamilienhäusern bebaut. Damit entspricht die geplante Nutzung der 
vorhandenen städtebaulichen Situation.  
 
Die Gesamtfläche des Plangeltungsbereiches der 1. Änderung umfasst ca. 2.182 m². 
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1.4 Übergeordnete Planungen und Bindungen 
Nach dem Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2010 befindet sich die 
Gemeinde Groß Nordende innerhalb des 10km-Umkreis um das Mittelzentrum 
Elmshorn sowie im Ordnungsraum Hamburg. 
 
Das Mittelzentrum Elmshorn übernimmt für die Gemeinde Groß Nordende eine 
Versorgungsfunktion mit Gütern und Dienstleistungen des gehobenen Bedarfs und 
ist damit ein regionales Wirtschafts- und Arbeitsmarktzentrum mit einem breit 
gefächerten Angebot an Arbeits- und Ausbildungsplätzen.  
 
Aufgrund der bereits vorherrschenden hohen Verdichtung und der dynamischen 
Entwicklung besteht innerhalb des Ordnungsraumes Hamburgs ein erheblicher 
Siedlungsdruck. Daher sollen unterschiedliche Flächennutzungsansprüche 
besonders sorgfältig aufeinander abgestimmt werden. 
 

 
Abbildung 1 - Ausschnitt aus dem Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 
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Nach dem Regionalplan für den Planungsraum I – Schleswig-Holstein Süd (1998) 
liegt das Plangebiet innerhalb des besonderen Siedlungsraumes. Dabei handelt es 
sich um einen Raum, der sich in Verlängerung innerstädtischer Achsen von 
Hamburg historisch entwickelt hat. Diese Räume können über den allgemeinen 
Rahmen (örtlicher Bedarf) hinaus an einer planmäßigen siedlungsstrukturellen 
Entwicklung teilnehmen. 
 

 
Abbildung 2 Ausschnitt aus dem Regionalplan für den Planungsraum I 
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Der Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum I – Kreise Pinneberg, 
Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg (1998) sieht keine Bindungen für 
den Plangeltungsbereich vor. Weiter westlich ist die Abgrenzung der baulichen 
Entwicklung der Gemeinde dargestellt. 
 

 
Abbildung 3 - Ausschnitt aus dem Landschaftsrahmenplan - Planungsraum I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 5 der Gemeinde Groß Nordende 
 

 

 
Bearbeitungsstand: 11.01.2018 
Satzungsbeschluss 

7 
 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Groß Nordende stellt das Gebiet 
gemischte Baufläche dar. Damit entspricht der Bebauungsplan Nr. 5 nicht den Zielen 
des Flächennutzungsplanes. Im Anschluss an das beschleunigte Verfahren erfolgt 
eine Berichtigung des Flächennutzungsplanes und die Darstellung als 
Wohnbaufläche. 
 

 
Abbildung 4 - Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan 
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Das Entwicklungskonzept des Landschaftsplans der Gemeinde Groß Nordende 
sieht keine Darstellungen für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 5 vor. 
 

 
Abbildung 5 - Ausschnitt aus dem Entwicklungskonzept Landschaftsplan 
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2. Planungserfordernisse und Zielvorstellungen 
Bei dem Plangeltungsbereich handelt es sich um einen ehemals gewerblich 
genutzten Gebäudekomplex im nördlichen Teil der Gemeinde Groß Nordende. In 
diesem Gebäudekomplex befand sich eine ehemalige Gaststätte und später 
Kleiderfabrik. Zurzeit dient es verschiedenen kleingewerblichen Nutzungen und 
Lagerzwecken und soll abgebrochen werden.  
 
Die Gemeinde beabsichtigt nunmehr, durch städtebauliche Maßnahmen den 
Plangeltungsbereich für eine allgemeine Wohnnutzung zu entwickeln. Auf dem 
Grundstück ist die Errichtung von 2 Mehrfamilienhäusern mit insgesamt ca. 14 
Wohneinheiten geplant. 
 
Dies ist auch im Sinne des § 1 Abs. 5 BauGB. Dieser besagt, dass städtebauliche 
Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen soll. Dies 
beinhaltet auch Maßnahmen wie eine Umnutzung.  
 
Ziele der Planaufstellung sind:  
 

• Umnutzung des gewerblichen Gebäudekomplexes zur 
• Schaffung attraktiven, zusätzlichen Wohnraumes innerhalb des 

Siedlungsbereiches der Gemeinde Groß Nordende,  
 
Das Grundstück befindet sich vollständig in Privateigentum.  
 
 
 
3. Städtebauliche Maßnahmen 
Die Umsetzung dieser Zielvorstellungen soll durch Festsetzung eines allgemeinen 
Wohngebietes sowie hinreichender städtebaulicher Kennziffern (GRZ, 
Geschossigkeit, Firsthöhe, etc.) erzielt werden.  
 
Darüber hinaus werden eine gemeinschaftliche Stellplatzanlage sowie eine 
gemeinschaftliche Müllplatzanlage festgesetzt. 
 
Der Gemeinde Groß Nordende geht es vorrangig um eine Nachnutzung des 
innerörtlichen Gebäudekomplexes zur Schaffung zusätzlichen Wohnraums. 
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4. Art und Maß der baulichen Nutzung  
Der Bebauungsplan setzt die baulichen und sonstigen Nutzungen der Grundstücke 
nach den Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB) und der Baunutzungsverord-
nung (BauNVO) fest. 
 
 
4.1 Art der baulichen Nutzung 
4.1.1 Allgemeines Wohngebiet 
Der gesamte Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 5 wird als allgemeines 
Wohngebiet (WA) festgesetzt. Der Plangeltungsbereich ist im nördlichen, östlichen, 
südlichen und westlichen Teil umgeben von Einfamilien- Doppel- und 
Mehrfamilienhäusern umgeben. Östlich begrenzt die Dorfstraße (B431) den 
Plangeltungsbereich. 
 
Die Gemeinde Groß Nordende möchte der Wohnentwicklung in diesem Bereich 
Vorrang einräumen. Aus diesem Grund werden die gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO 
ausnahmsweise zulässigen Gartenbaubetriebe und Tankstellen ausgeschlossen. 
 
 
4.1.2 Gemeinschaftsstellplatzanlage 
Im Plangeltungsbereich ist die Errichtung einer gemeinschaftlichen Stellplatzanlage 
mit insgesamt 26 Stellplätzen für die Anwohner vorgesehen. Somit stehen den 
insgesamt 14 Wohneinheiten rechnerisch ca. 1,85 Stellplätze pro Wohneinheit zur 
Verfügung. 
 
Gemäß Bodenkarte steht im Plangeltungsbereich Pseudogley an. Dabei handelt es 
sich um einen Boden aus lehmigen Sand und sandigem Lehm über Lehm/Mergel. 
Der Boden besitzt eine geringe Wasserdurchlässigkeit und deutliche 
Staunässemerkmale. Aus diesem Grund erfolgt keine verbindliche Festsetzung 
wasserdurchlässiger Bodenbefestigungen für die gemeinschaftlichen Stellplätze. 
 
 
4.1.3 Aufstellplatz zur Abholung der Mülltonnen 

Aufgrund der Sackgassenlage des Plangebietes wird zur Erleichterung der 
Müllabholung für die Entsorgungsunternehmen eine Fläche zur Abholung der 
Mülltonnen vorgesehen. Diese Fläche befindet sich an der Dorfstraße (B431). Am 
Tag der Müllabholung sollen die Anwohner die Mülltonnen innerhalb dieser Fläche 
aufstellen.  
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4.2 Maß der baulichen Nutzung 
4.2.1 Grundflächenzahl 
Die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) beträgt 0,4. Das innerörtliche Grundstück 
soll gut ausgenutzt werden. Dies ist auch im Sinne des Baugesetzbuches, welches 
im Rahmen des § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB einen schonenden Umgang mit Grund 
und Boden vorsieht, und der Innenentwicklung den Vorrang einräumt.  
 
Die GRZ wird nach § 19 Abs. 1 BauNVO festgesetzt. Nach § 19 Abs. 4 Satz 2 
BauNVO ist für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen eine Überschreitung der 
GRZ um bis zu 50 % zulässig. Im Bebauungsplan Nr. 5 wird diese Überschreitung 
der GRZ für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen auf bis zu 60 % zugelassen. (§ 
19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO) Das ist erforderlich, um die benötigten Stellplätze und 
Zuwegungen auf den Grundstücken unterbringen zu können. Die Abweichung von 
der generellen Regelung des § 19 Abs. 4 BauNVO (Überschreitung bis 50%) ist in 
diesem Falle zulässig, weil die Einhaltung der Grenzen mit einer wesentlichen 
Erschwerung der zweckentsprechenden Grundstücksnutzung verbunden wäre - § 19 
Abs. 4 Satz 4 BauNVO. 
 
 
4.2.2 Baugrenzen 
Die Baugrenzen orientieren sich an den geplanten Baukörpern. Es ist die Errichtung 
von zwei Mehrfamilienhäusern vorgesehen. Die festgesetzten Baugrenzen sind so 
gefasst, dass die geplanten Mehrfamilienhäuser dort errichtet werden können. Die 
Baugrenzen erlauben aber auch geringfügige Lageverschiebungen, die das 
Vorhaben und den städtebaulichen Charakter des Baugebietes nicht wesentlich 
verändern.  
 
Die Abstände der Baugrenzen zur südlichen Flurstücksgrenze betragen ca. 3 bis 
3,5m. Der Abstand zur östlichen Flurstücksgrenze beträgt ca. 3 bis 3,9m. Der 
Abstand zur westlichen Plangebietsgrenze beträgt ca. 6,7m 
 
Bei dem Abstand von 3,00 m handelt es sich gemäß Landesbauordnung des Landes 
Schleswig-Holstein (LBO-SH) um einen Regelabstand von Gebäuden. Nach § 6 der 
LBO-SH können je nach Gebäudetyp und –höhe größere Abstandsflächen 
erforderlich sein.  
 
 
4.2.3 Höhe der baulichen Anlagen 
Die Firsthöhe wird mit 11,00m festgesetzt. Die Gemeinde Groß Nordende möchte 
die Errichtung von 2 Mehrfamilienhäusern in dreigeschossiger Bauweise 
ermöglichen.  
 
Der Bezugspunkt für die Bemessung der zulässigen Höhe baulicher Anlagen ist die 
mittlere Höhe des Straßenbelages der Dorfstraße in der Mitte des Zufahrtsbereiches 
zur gemeinschaftlichen Stellplatzanlage. 
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Die maximal zulässige Höhe der baulichen Anlagen wird bis zum höchsten Punkt der 
Dachhaut (First) gemessen.  
 
 
4.2.4 Vollgeschosse 
Die Gemeinde Groß Nordende sieht aufgrund der innerörtlichen Lage und des Ziels 
der Umnutzung zur Schaffung attraktiven Wohnraums eine dreigeschossige 
Bebauung vor. Die Anzahl der zulässigen Vollgeschosse wird daher maximal auf drei 
Vollgeschosse festgesetzt. 
 
 
4.2.5 Bauweise 
Der Gebietscharakter der umliegenden Bebauung ist überwiegend durch Einfamilien-
häuser, Mehrfamilien- und Doppelhäuser geprägt.  
 
Um diesen Charakter zu bewahren, wird in dem Wohngebiet eine offene Bauweise 
festgesetzt. In der offenen Bauweise werden die Gebäude mit seitlichem 
Grenzabstand errichtet. 
 
 
 
5. Gestalterische Festsetzungen  
5.1 Einleitung 
Die Gemeinde Groß Nordende verzichtet im Plangeltungsbereich im Wesentlichen 
auf gestalterische Vorgaben.  
 
Vorgaben, die erforderliche Umbauten oder energetische Sanierungen behindern 
könnten, sollen nicht gemacht werden. Lediglich die Art und Form von 
Werbeanlagen sollen geregelt werden. 
 
 
5.2 Werbeanlagen 
Innerhalb eines Allgemeinen Wohngebietes sind freiberufliche und gewerbliche 
Tätigkeiten zulässig, die den Wohncharakter des Gebietes nicht verändern. Werbe-
anlagen für solche Tätigkeiten sollen nur direkt am Gebäude und dort nur im 
Eingangsbereich angebracht werden. Zulässig sind Werbeanlagen bis zu einer Höhe 
von 1,50 m - gemessen bis zur Oberkante Schild - über der Oberkante des 
Fertigfußbodens im Erdgeschoss. Die Größe der Werbeanlagen wird auf max. 40 x 
60 cm beschränkt. Reflektierende, selbstleuchtende, blinkende und sich bewegende 
Werbeträger sind wegen ihres Störungseffektes im Wohngebiet ebenfalls 
ausgeschlossen. Ausgenommen von diesen Festsetzungen sind Verkaufs-, 
Vermietungs- und Bauschilder während der Bauphase der Gebäude. 
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6. Erschließungsmaßnahmen - Verkehr 
Der Plangeltungsbereich wird von der Dorfstraße (B431) erschlossen. Das 
Grundstück wird fußläufig über die gemeinschaftliche Stellplatzanlage erschlossen. 
 
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite und in etwa 50 m Entfernung in nördlicher 
Richtung befindet sich eine Bushaltestelle. Dort verkehren die Linien 489 (Elmshorn, 
ZOB – Uetersen- Heist – Holm – Wedel) und 6660 (Uetersen – Groß Nordende – 
Uetersen). Die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr ist damit 
gegeben. 
 
 
6.1 Bereiche ohne Ein- und Ausfahrten 
Aus Gründen der Verkehrssicherheit, der Vermeidung von Konfliktsituationen sowie 
zur Reduzierung der Ein- bzw. Ausfahrten an der Dorfstraße (B431) wurden entlang 
der östlichen Grenze des Plangeltungsbereiches Bereiche ohne Ein- bzw. 
Ausfahrten festgesetzt. Die Erschließung dieser Grundstücke soll nur über die 
geplante Grundstückszufahrt zur gemeinschaftlichen Stellplatzanlage erfolgen. 
Weitere Grundstückszufahrten sollen dadurch ausgeschlossen werden. 
 
 
 
7. Ver- und Entsorgungsmaßnahmen 
Die Ver- und Entsorgung erfolgt über das kommunale Leitungssystem.  
 
Die Strom- und Gasversorgung erfolgt durch Nutzung und ggf. Erweiterung der 
vorhandenen Zuleitungen innerhalb der Dorfstraße. Die Versorgung mit Strom und 
Gas unterliegt dem freien Markt. Ein konkreter Versorger kann deshalb nicht 
benannt werden.  
 
Die Wasserversorgung erfolgt durch Anbindung und Erweiterung der anliegenden 
Wasserleitungen in der Dorfstraße. Versorgungsträger ist die Holsteiner Wasser 
GmbH. 
 
Die Telekommunikationsversorgung erfolgt ebenfalls durch Nutzung und ggf. 
Erweiterung der vorhandenen Telekommunikationsleitungen der Deutschen Telekom 
AG innerhalb der Dorfstraße. 
 
Die Abfallentsorgung erfolgt entsprechend der Satzung des Kreises Pinneberg über 
die Abfallbeseitigung. An der Dorfstraße ist ein Aufstellplatz zur Abholung der 
Mülltonnen für das allgemeine Wohngebiet vorgesehen. Am Tag der Abholung sind 
die Mülltonnen dort aufzustellen. 
 
Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt über Anbindung an das vorhandene 
Leitungsnetz des Abwasserzweckverbandes Südholstein (azv).  
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Das anfallende Oberflächenwasser von den Dachflächen und versiegelten 
Grundstücksflächen wird in die Regenwasserleitung eingeleitet, an die das 
vorhandene Gebäude bereits angeschlossen ist. Die Kapazität dieser Entwässerung 
reicht für die neue Bebauung aus, da das Bauvolumen künftig geringer sein wird als 
im Bestand: 
 

 
 
Die Flächenversiegelung wird künftig um ca. 380 m² geringer sein als im Bestand. 
Dementsprechend ist weniger Oberflächenwasser abzuleiten. Die Bestandsent-
wässerung wird deshalb auch künftig die anfallenden Niederschlagswassermengen 
aufnehmen können. 
 
Die Löschwasserversorgung erfolgt durch vorhandene Hydranten in der Dorfstraße 
und der näheren Umgebung. Ein Unterflurhydrant befindet sich in der 
gegenüberliegenden Straße „Förn Sandweg“. Die Nennweite dieser Leitung beträgt 
DN100. Ein weiterer Überflurhydrant befindet sich in etwa 150 m in südlicher 
Richtung an der Kreuzung zur Straße „Achtern Hollernbusch“. Die Nennweiter dieser 
Leitung beträgt DN300. Damit ist die Löschwasserversorgung im 
Plangeltungsbereich sichergestellt. 
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8. Immissionsschutz - Lärmschutz 
Der Plangeltungsbereich liegt an der Dorfstraße (B431). Im Rahmen der Bearbeitung 
des Bebauungsplanes Nr. 5 wurde daher ein schalltechnisches Prognosegutachten 
zum Verkehrslärm durch das Büro BLB-Wolf aus Ahrensburg erarbeitet. Die 
Ergebnisse dieses Gutachtens werden hier zusammenfassend erläutert: 
 
Ziel der Untersuchung zum Verkehrslärm war es, Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 
festzusetzten, ab dem keine Lärmschutzmaßnahmen mehr erforderlich sind, da 
aktive Schallschutzmaßnahmen (Lärmschutzwall oder –wand) nicht umsetzbar sind. 
Es wurde geprüft, welche passiven Schallschutzmaßnahmen an der geplanten 
Bebauung erforderlich sind, um gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Sinne 
des Schallschutzes im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 5 herzustellen. 
 
Die Ermittlung und Beurteilung des Verkehrslärms wurde anhand der 
Verkehrsmenge und -Qualität, der Geschwindigkeit und der Straßenbeläge in der 
Dorfstraße (B431) berechnet. Die Verkehrsmengen wurden beim Landesbetrieb für 
Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein eingeholt und anschließend 
ausgewertet. Zur Ermittlung eines 15-jährigen Prognosehorizontes wurde pauschal 
eine Steigerung des Verkehrsaufkommens von 0,5% pro Jahr angenommen. Für 
Berechnung der Schallemissionen wurden Linienschallquellen in 0,5 m Höhe über 
den beiden äußersten Fahrstreifen angenommen.  
 
Im Ergebnis werden die Orientierungswerte von 55 dB(A) für allgemeine 
Wohngebiete während der Tageszeit (06.00 bis 22.00 Uhr) im Erdgeschoss im 
Abstand von <44m, im 1. Obergeschoss im Abstand <45m und im 2. Obergeschoss 
im Abstand von <45m überschritten.  
 
Die Orientierungswerte von 45 dB(A) für allgemeine Wohngebiete während der 
Nachtzeit (22.00 bis 06.00 Uhr) werden im gesamten Geltungsbereich überschritten.  
 
Zusammenfassend wurde durch den Lärmgutachter die Festsetzung sogenannter 
Lärmpegelbereiche (LPB) im Bebauungsplan vorgeschlagen. Dabei handelt es sich 
um Festsetzungen, die darstellen, welche schalltechnischen Anforderungen an die 
Gebäude zu stellen sind, um gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu 
gewährleisten.  
 
In der Planzeichnung wurden die Lärmpegelbereiche II bis V festgesetzt. Diese 
Festsetzung gibt Hinweise darauf, welches Schalldämmmaß die der Straße 
zugewandte Fassade der Wohnhäuser einhalten muss. Die resultierende 
Schalldämmung von Gebäuden wird in der Regel durch die schalltechnisch als 
“schwach“ einzustufenden Bauteile wie Fenster und Türen in den Fassaden der 
Gebäude und durch die Dachkonstruktion der Gebäude bestimmt. 
 
Das Schalldämmmaß, das in den Lärmpegelbereichen II und III zu erreichen ist, wird 
im Allgemeinen durch Einhaltung der Anforderungen der Wärmeschutzverordnung 
erreicht.  
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Vorbehaltlich einer Einzelfallprüfung sind an die Bauausführungen von Aufenthalts-
räumen in Wohnungen (bei üblichen Raumhöhen von etwa 2,5 m, Raumtiefen von 
etwa 4,5 m oder mehr und einem Fensterflächenanteil von bis zu 50 %) folgende 
Anforderungen zu stellen: 
 

▪ Wohnnutzungen im Lärmpegelbereich IV: 
 - Außenwände: Keine besonderen von der üblichen Bauausführung 

abweichenden Anforderungen (R’w ≥ 40 dB). 
 

 - Fenster, 
Fenstertüren: 

Schallschutzklasse 3 nach der VDI-Richtlinie 2719 VDI  
(DIN 2719; Schalldämmung von Fenstern und deren 
Zusatzeinrichtungen, Ausgabe 1987- 08). Bei der Bestellung 
sollte ein Prüfzeugnis mit R’w ≥ 37 dB vorausgesetzt werden. 
 

 - Dächer 
ausgebauter 
Dachgeschosse
: 

Falls nicht massiv ausgeführt, ist ein bewertetes Schalldämm-
Maß R’w ≥ 45 dB erforderlich. 
Ausführungsbeispiel: Dacheindeckung mit Anforderungen an die 
Dichtheit (z. B. Falzziegel bzw. Betondachstein, nicht verfalzte 
Dachziegel bzw. Dachsteine in Mörtelbettung, 
Faserzementplatten auf Rauspund ≥ 20 mm), Unterspannbahn, 
≥ 60 mm Faserdämmstoffe, unterseitig Spanplatten oder 
Gipskarton mit ≥ 12 mm und ≥ 10 kg/m2 auf Zwischenlattung. 
 

▪ Wohnnutzungen im Lärmpegelbereich V: 
 - Außenwände: Keine besonderen von der üblichen Bauausführung 

abweichenden Anforderungen (R’w ≥ 50 dB). 
 

 - Fenster, 
Fenstertüren: 

Schallschutzklasse 4 nach der VDI-Richtlinie 2719 VDI (DIN 
2719; Schalldämmung von Fenstern und deren 
Zusatzeinrichtungen, Ausgabe 1987- 08). Bei der Bestellung 
sollte ein Prüfzeugnis mit R’w ≥ 42 dB vorausgesetzt werden. 
 

 - Dächer 
ausgebauter 
Dachgeschosse
: 

Falls nicht massiv ausgeführt, ist ein bewertetes Schalldämm-
Maß R’w ≥ 50 dB erforderlich. 
Ausführungsbeispiel: Kann nur mit Kenntnis weiterer baulicher 
Einzelheiten gegeben werden. 

 
Für Schlafräume, die zur Straßenseite ausgerichtet sind, müssen schallgedämmte 
Zwangslüftungen eingebaut werden, da bei gekippten Fenstern keine ausreichende 
Ruhe gewährleistet ist. Außenwohnbereiche (Terrassen, Balkone und andere 
Freisitze) sind an der straßenabgewandten Gebäudeseite anzuordnen, oder durch 
einen Lärmschutzwall oder eine Lärmschutzwand zu schützen. 
 
Das schalltechnische Prognosegutachten vom 20.09.2017 ist dieser Begründung als 
Anlage beigefügt. 
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9. Natur- und Artenschutz 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 5 erfolgt im beschleunigten Verfahren. Es 
wird daher kein Umweltbericht erstellt. Unabhängig davon sind die Belange des 
Natur- und Artenschutzes zu berücksichtigen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 5 ist nahezu vollständig bebaut und 
mit Stellplätzen und Betonflächen versiegelt. Am Gebäude stehen z.T. heimische 
Gehölze, z.T. Ziergehölze. Im Übrigen sind die nicht versiegelten Flächen mit Rasen 
bedeckt. Hinweise auf seltene oder geschützte Pflanzenarten ergaben sich nicht. 
 
Die Fläche des Plangeltungsbereiches ist zu klein, um als Nahrungshabitat von 
Fledermäusen eine Rolle zu spielen. Sie liegt auch nicht innerhalb einer durch 
Leitlinien markierten Flugstrecke von Fledermäusen.  
 
Spalten oder Hohlräume in der Fassade der Gebäude sowie Verstecke innerhalb der 
Gebäude, die als Überwinterungsquartiere, Wochenstuben oder Tagesverstecke 
dienen könnten, können nicht ausgeschlossen werden. Sollten diese Gebäude 
abgebrochen werden, ist vorab eine fachkundige Einschätzung einzuholen. Gehölze, 
mit einem Stammumfang, bei dem mit Fledermausquartieren zu rechnen ist, sind 
nicht vorhanden. 
 
Die in sehr geringem Umfang vorhandenen Gehölze werden Brutvögel beheimaten. 
Derartige Nistmöglichkeiten gibt es auch in der Umgebung des 
Plangeltungsbereiches. Sollten während der späteren Baumaßnahmen hier 
vorübergehend keine Vögel brüten können oder wollen, gibt es ausreichend 
Ausweichmöglichkeiten. Bodenbrüter sind aufgrund der Kleinflächigkeit des 
Plangeltungsbereiches und der dadurch fehlenden Fluchtdistanz nicht zu erwarten. 
Zum Schutz der Brutvögel wird auf die Einhaltung der Rodungsfrist nach § 39 Abs. 5 
Nr. 2 BNatSchG (1. Oktober bis 28/29. Februar des Folgejahres) verwiesen. 
 
Es gibt auch keine Hinweise auf das Vorkommen anderer streng geschützter Arten. 
 
Da nach vorliegenden Erkenntnissen nicht von einer Störung oder Beeinträchtigung 
streng oder besonders geschützter Arten auszugehen ist, wurde auf einen gesondert 
erstellten artenschutzfachlichen Beitrag verzichtet. 
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10. Klimaschutz und Klimaanpassung 
Die Bauleitpläne sollen nach § 1 Abs. 5 BauGB u.a. den Klimaschutz und die 
Klimaanpassung fördern, insbesondere in der Stadtentwicklung. Die Erfordernisse 
des Klimaschutzes sollen durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, 
und durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, berücksichtigt 
werden (§ 1a Abs. 5 BauGB). Dem wird der Bebauungsplanes Nr. 5 in nachfolgend 
dargestellter Weise gerecht: 
 

• Art und Maß der baulichen Nutzung sind der innerörtlichen Lage angepasst 
und lassen Raum für unbebaute Flächen, die gärtnerisch angelegt und 
genutzt werden können. 

• Es gibt keine Gestaltungsvorgaben, die umweltfreundliche Bauweisen und 
innovative Techniken der Energiegewinnung und –nutzung einschränken 
könnten. Damit ist eine unter Umwelt- und Klimaschutzgesichtspunkten 
optimale Gestaltung der Gebäude möglich. 

• Die Ausrichtung der Wohnhäuser ist in Richtung Westen bzw. Südwesten 
festgelegt und damit aus energetischer Sicht besonders vorteilhaft. 

 
 
 
11. Kosten und Finanzierung 
Der Plangeltungsbereich befindet sich im Privateigentum. Der Planbegünstigte trägt 
die Kosten für die Aufstellung des Bebauungsplanes und die Kosten für die 
zusätzliche Erschließung. 
 
Es können für die Gemeinde Groß Nordende Infrastrukturfolgekosten entstehen, die 
in soziale und technische Folgekosten zu unterscheiden sind.  
 
Zu den sozialen Folgekosten zählen grundsätzlich kommunale Aufgaben wie 
Kindergärten. Durch eine Wohnbebauung im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 5 
kann mit einer steigenden Kinderzahl gerechnet werden. Es sind deshalb 
gegebenenfalls zusätzliche Kindergartenplätze zu schaffen. Eine Erweiterung des 
bestehenden Kindergartens wird momentan in der Gemeinde Groß Nordende 
diskutiert. 
 
Die Gemeinde Groß Nordende betreibt keine eigene Schule. Die Kinder besuchen 
Schulen in den angrenzenden Ortschaften. Bei steigender Schülerzahl müssten die 
Klassenstärken erhöht und ggf. zusätzliche Räume geschaffen werden.  
 
In den Bereich der technischen Folgekosten fallen die Unterhaltung der Straßen und 
der Anlagen des ruhenden Verkehrs, sowie der Ver- und Entsorgungsanlagen 
(Energieversorgung, Trinkwasserversorgung, Telekommunikation, Abwasserentsor-
gung, Abfallentsorgung). Die Abfallentsorgung fällt in den Aufgabenbereich des 
Kreises Pinneberg und wird hier deshalb nicht berücksichtigt. Die 
Versorgungsleitungen werden durch die Versorgungsträger unterhalten, der Groß 
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Nordende entstehen dadurch keine Kosten. Technische Folgekosten entstehen für 
die Gemeinde nur insoweit, wie die Unterhaltung der Anlagen kommunale Aufgabe 
ist. Die Erschließungsanlagen auf den einzelnen Grundstücken gehören nicht dazu. 
 
 
 
12. Flächenbilanzierung 

Flächennutzungen im Plangeltungsbereich 
Festsetzung Fläche in m² 

Allgemeines Wohngebiet 2.184 
darin enthalten           
gemeinschaftliche Stellplatzanlagen              673 
gemeinschaftliche Müllplatzanlage                27 
  
Summe = Gesamtgröße des Plangeltungsbereiches 2.184 

 
 
 
13. Eigentumsverhältnisse 
Der Plangeltungsbereich befindet sich im Privateigentum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Begründung wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom ………… 
gebilligt. 
 
 
Groß Nordende, den …………. 

 
 
 

Die Bürgermeisterin 
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Gemeinde Groß Nordende  
Anpassung des Flächennutzungsplanes  

durch Berichtigung nach  
§ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB  

im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 5 
 

- Textliche Erläuterung - 
 

 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 5 erfolgte im beschleunigten Verfahren. 
Aus dem Grunde war keine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich, 
sondern eine Anpassung im Wege der Berichtigung (§ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB). 
 
Der Plangeltungsbereich befindet sich im nördlichen Teil der Gemeinde Groß 
Nordende. Nördlich, östlich, südlich und westlich befinden sich Wohngrundstücke. 
Östlich begrenzt die Dorfstraße (B431) den Plangeltungsbereich. 
 
Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan ist diese Fläche als gemischte Baufläche 
dargestellt.  
 
Bei dem Plangeltungsbereich handelt es sich um ein bebautes Grundstück. Auf dem 
Grundstück befindet sich das Gebäude einer ehemaligen Gaststätte und später einer 
Kleiderfabrik, das zurzeit verschiedenen kleingewerblichen Nutzungen und 
Lagerzwecken dient. Diese gewerbliche Nutzung wurde aufgegeben und die Fläche 
steht nunmehr für eine Wohnbebauung zur Verfügung.  

TOP Ö  6TOP Ö  6



Gemeinde Groß Nordende -  Anpassung des Flächennutzungsplanes durch Berichtigung  
Textliche Erläuterung 

 
 

Bearbeitungsstand: 11.01.2018 

Die Gemeinde möchte im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 5 die 
Errichtung von zwei Mehrfamilienhäusern in dreigeschossiger Bauweise mit 
insgesamt ca. 14 Wohneinheiten ermöglichen. Es handelt sich demnach um eine 
Umnutzung zur Schaffung von Wohnraum. 
 
Die Umsetzung dieser städtebaulichen Zielvorstellungen erfolgte im Rahmen des 
Bebauungsplanes Nr. 5. Es erfolgte die Festsetzung eines allgemeinen 
Wohngebietes sowie hinreichender städtebaulicher Kennziffern (GRZ, 
Geschossigkeit, Firsthöhe, etc.). Darüber hinaus werden eine gemeinschaftliche 
Stellplatzanlage sowie eine gemeinschaftliche Müllplatzanlage festgesetzt. 
 
Da die Festsetzungen im Bebauungsplan dann nicht den Darstellungen des 
Flächennutzungsplanes entsprechen, erfolgt eine Anpassung durch Berichtigung 
nach § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB. Der Plangeltungsbereich wird als Wohnbaufläche 
nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO dargestellt.  

 

Gemeinde Groß Nordende, den 

 
 
Die Bürgermeisterin 
 
 
 
 
 
 
 
 
Möller-Plan    Wedel, den 11. Januar 2018 

Stadtplaner + Landschaftsarchitekten 
Schlödelsweg 111, 22880 Wedel 
Postfach 1136, 22870 Wedel 
Tel: 04103 - 91 92 26 
Fax: 04103 - 91 92 27 
Internet: www.moeller-plan.de 
eMail: info@moeller-plan.de 



Geltungsbereich

Berichtigung

Geltungsbereich

Berichtigung

W

250 m200150100500

M. 1 : 5.000

NORD

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER
GEMEINDE GROSS NORDENDE

Darstellung der Anpassung durch Berichtigung des Flächennutzungsplanes im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 5

Plangrundlage: rechtskräftiger Flächennutzungsplan der Gemeinde Groß Nordende mit Geltungsbereich der Berichtigung

Darstellung des wirksamen Flächennutzungsplanes

Plangrundlage: Flächennutzungsplan der Gemeinde Groß Nordende

Für die Gemeinde Groß Nordende:
Datum 11.01.2018

MÖLLER - PLAN

Schlödelsweg 111 * 22880 Wedel * Tel. 04103-919226 * Internet: www.moeller-plan.de

PLAN-

ZEICHEN

ERLÄUTERUNGEN

ZEICHENERKLÄRUNG

PLAN-

ZEICHEN

ERLÄUTERUNGEN

ZEICHENERKLÄRUNG

GEMISCHTE BAUFLÄCHEN ( § 1 Abs. 1  BauNVO ) WOHNBAUFLÄCHEN ( § 1 Abs. 1  BauNVO )W

TOP Ö  6TOP Ö  6





 
 

 

 

BLB-Wolf Büro für Lärmminderung + Beratung 

Rotdornweg 4 a  22926 Ahrensburg 

Telefon: 04102 / 9817 650  E-Mail: nw@blb-wolf.de 

Fax: 04102 / 9817 651 

 

 

Inhaber: 

Norbert Wolf 

Dipl.-Ing. Elektrotechnik 

Dipl.-Ing. Umweltschutz und Hygienetechnik 
 

 

Ahrensburg, 20.09.2017 

 

 

 

 

 

 

Schalltechnisches Prognosegutachten zum 

Verkehrslärm im Geltungsbereich 

des Bebauungsplanes Nr. 5 der Gemeinde Groß Nordende 

 

 

 

 

 

 

Veranlasser: 

 

Spielhagen Bauunternehmung GmbH 

Mühlenwurth 30 

25489 Haseldorf 

Auftraggeber: Gemeinde Groß Nordende 

Dorfstraße 42 

25436 Groß Nordende 

 

 

 

BLB-Auftrags-Nr.: P019BLB17 

 

 

 

Umfang des Berichtes: 26 Seiten 

3 Anhänge 

 

 

 

Bearbeiter: Dipl.-Ing. Norbert Wolf 

 Tel.: 04102/31676 

 E-Mail: nw@blb-wolf.de 

TOP Ö  6TOP Ö  6

mailto:nw@blb-wolf.de


 
 

 

BLB-Auftrags-Nr.: P019BLB17 Stand: 20.09.2017 Textteil 

Projekt/Kunde: Verkehrslärmberechnung B-Plan Nr. 5 / Gemeinde Groß Nordende Seite 2 von 26 
 

Inhaltsverzeichnis 

               Seite 

Verzeichnis der Tabellen ........................................................................................................ 2 

1 Aufgabenstellung .......................................................................................................... 5 

2 Örtliche Verhältnisse ..................................................................................................... 5 

2.1 Geltungsbereich des B-Planes Nr. 5 ......................................................................... 5 

2.2 Geplantes Bauvorhaben der Firma Spielhagen Bauunternehmung GmbH ............... 6 

3 Ermittlung des Verkehrslärms ....................................................................................... 8 

3.1 Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen zum Verkehrslärm ................................ 8 

3.1.1 DIN 18005 – Schallschutz im Städtebau ................................................................... 8 

3.1.2 DIN 4109 – Schallschutz im Hochbau ....................................................................... 9 

3.2 Ermittlung der Geräuschemissionen ....................................................................... 10 

3.2.1 Maßgebende Geräuschquellen ............................................................................... 10 

3.2.2 Straßenverkehr Grundlagen ................................................................................... 10 

3.2.3 Emissionspegel des Verkehrslärms ........................................................................ 11 

3.3 Geräuschimmission des Verkehrslärms .................................................................. 12 

3.3.1 Allgemeines ............................................................................................................ 12 

3.3.2 Ergebnisse der Verkehrslärmberechnung ............................................................... 12 

3.4 Beurteilung des Verkehrslärms ............................................................................... 13 

3.4.1 Beurteilung für die Tageszeit (06.00 bis 22.00 Uhr) ................................................ 13 

3.5 Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 ..................................................................... 13 

3.6 Vorschläge für textliche Festsetzungen .................................................................. 15 

Quellenverzeichnis ............................................................................................................... 17 

 

Verzeichnis der Tabellen 

Tabelle 1: Schalltechnische Orientierungswerte (SOW) für die städtebauliche Planung 

nach DIN 18005 /5/ .......................................................................................... 9 

Tabelle 2: Anforderungen an die resultierende Luftschalldämmung von 

Außenbauteilen nach DIN 4109 /7/ ................................................................ 10 

Tabelle 3: Zählwerte der Zählstelle 2324 0615 (Angabe: LBV.SH) ................................. 11 

Tabelle 4: Berechnung der Verkehrslärmpegel Tag/Nacht für das Prognosejahr 2032... 12 

  



 
 

 

BLB-Auftrags-Nr.: P019BLB17 Stand: 20.09.2017 Textteil 

Projekt/Kunde: Verkehrslärmberechnung B-Plan Nr. 5 / Gemeinde Groß Nordende Seite 3 von 26 
 

Zusammenfassung 

Die Gemeinde Groß Nordende, Dorfstraße 42 in 25436 Groß Nordende, hat uns über das Pla-

nungsbüro Möller-Plan, Stadtplaner + Landschaftsarchitekten, Schlödelsweg 111 in 22880 Wedel, 

mit der Berechnung des Verkehrslärms von der B 431 auf den Geltungsbereich des Bebauungs-

planes Nr. 5 der Gemeinde Groß Nordende beauftragt. 

Im Falle einer zu hohen Verkehrslärmbelastung durch die B 431 wird geprüft, welche passiven 

Schallschutzmaßnahmen an der geplanten Wohnbebauung in den ausgewiesenen Baufeldern 

erforderlich sind, um gesunde Wohnverhältnisse im Sinne des Schallschutzes im künftigen Gel-

tungsbereich herzustellen. Der betroffene Geltungsbereich soll als Allgemeines Wohngebiet (WA-

Gebiet) ausgewiesen werden. 

Ergebnis der Untersuchung zur Einwirkung des Verkehrslärms im Geltungsbereich des B-

Planes Nr. 5: 

Die Zuordnung der Schutzbedürftigkeit erfolgt auf Grundlage der geplanten Gebietsfestsetzung für 

ein Allgemeines Wohngebiet (WA). Die zugehörigen Orientierungswerte sind in Tabelle 1 aufge-

führt. 

Beurteilung für die Tageszeit (06.00 bis 22.00 Uhr): Die Verkehrsgeräuschimmissionen von der 

Dorfstraße/B 431 rufen im Geltungsbereich des B-Plan Nr. 5 während der Tageszeit im EG Beur-

teilungspegel von gerundet 67 dB(A) direkt an der B 431 und im hinteren Bereich des Geltungsbe-

reiches von 53 dB(A) hervor. Die berechneten Verkehrslärmpegel sind zur besseren Übersicht in 

vier Rasterlärmkarten im Anhang 1 dargestellt. 

Beurteilung für die Nachtzeit (22.00 bis 06.00 Uhr): Der Orientierungswert 45 dB(A) für ein WA-

Gebiet wird im gesamtem Geltungsbereich des B-Planes Nr. 5 überschritten. 

Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 5 sind sogenannte „Vorkehrungen zum Schutz vor 

schädlichen Umwelteinflüssen“ zu treffen. Entsprechend DIN 4109 /7/ werden Lärmpegelbereiche 

(LPB) (vgl. auch Tabelle 2 auf Seite 10) für den passiven Schallschutz der Fassaden bestimmt. Die 

LPB werden anhand der maßgeblichen Außenlärmpegel zugeordnet. Als Beurteilungszeitraum 

wird die Nachtzeit* herangezogen. 

*Anmerkung zur Auslegung des Schallschutzes im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 5: Im vorlie-

genden Fall ergibt sich eine Differenz der Tag-Nacht-Beurteilungspegel von 7,3 dB(A) (s. Tabelle 

4), so dass sich der Umfang der passiven Schallschutzmaßnahmen nach den Beurteilungspegel 

des Verkehrslärms nachts plus 13 dB(A) zu richten hat 

Die ermittelten Lärmpegelbereiche für den Geltungsbereich des B-Planes Nr. 5 sind in einem La-

geplan im DIN A4 Format im Anhang 3 dargestellt. 

Im Folgenden sind die Lärmpegelbereiche erläutert. 

LPB V: In Abständen von < 13 m zur Straßenmittelachse der B 431 sind die erforderlichen Schall-

schutzmaßnahmen nach DIN 4109 /7/ entsprechend dem LPB V auszulegen. 

LPB IV: In Abständen von > 13 m und < 26 m zur Straßenmittelachse der B 431 sind die erforder-

lichen Schallschutzmaßnahmen nach DIN 4109 /7/ entsprechend dem LPB IV auszulegen. 
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LPB III: In Abständen von > 26 m und < 48 m zur Straßenmittelachse der B 431 sind die erforderli-

chen Schallschutzmaßnahmen nach DIN 4109 entsprechend dem LPB III auszulegen. 

LPB II: In Abständen von > 48 zur Straßenmittelachse der B 431 sind die erforderlichen Schall-

schutzmaßnahmen nach DIN 4109 entsprechend dem LPB II auszulegen. 

Ein Vorschlag für eine textliche Festsetzung zum B-Plan enthält Kapitel 3.6. 

 

 

 

Dipl.-Ing. N. Wolf 

BLB-Wolf 

Büro für Lärmminderung + Beratung  
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1 Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Groß Nordende, Dorfstraße 42 in 25436 Groß Nordende, hat uns über das Pla-

nungsbüro Möller-Plan, Stadtplaner + Landschaftsarchitekten, Schlödelsweg 111 in 22880 Wedel, 

mit der Berechnung des Verkehrslärms von der B 431 im geplanten Geltungsbereich des Bebau-

ungsplanes Nr. 5 der Gemeinde Groß Nordende beauftragt. 

Die Spielhagen Bauunternehmung GmbH, Mühlenwurth 30 in 25489 Haseldorf plant im geplanten 

Geltungsbereich des B-Planes Nr. 5 auf dem Grundstück Dorfstraße 87 zwei III-geschossige 

Wohnblocks mit Walmdachausbau (III. Obergeschoss) zu errichten. Auf dem Grundstück befindet 

sich z. Zt. das leerstehende Betriebsgebäude einer ehemaligen Kleiderfabrik. Das Gebäude wird 

für die geplante Nutzung vollständig abgebrochen. 

Im Falle einer zu hohen Verkehrslärmbelastung durch die B 431 wird geprüft, welche passiven 

Schallschutzmaßnahmen an der geplanten Wohnbebauung in den ausgewiesenen Baufeldern 

erforderlich sind, um gesunde Wohnverhältnisse im Sinne des Schallschutzes im künftigen Gel-

tungsbereich herzustellen. Der betroffene Geltungsbereich soll als Allgemeines Wohngebiet (WA-

Gebiet) ausgewiesen werden. 

Ziel der Untersuchung zur Belastung des Verkehrslärms im Geltungsbereich ist die Angabe der 

Lärmpegelbereiche nach der DIN 4109 /7/ und des Straßenabstandes, ab dem keine Lärmschutz-

festsetzungen mehr erforderlich sind. Hierzu wird ein Vorschlag zur Abfassung einer Festsetzung 

angegeben. 

Dem schalltechnischen Prognosegutachten liegen folgende vorhabenspezifische Unterla-

gen/Begehungen zu Grunde: 

 Geltungsbereich des B-Planes Nr. 5 der Gemeinde Groß Nordende (Büro Möller Plan: 

Stand 26.07.2017, s. Abbildung 1). 

 Ansichten der geplanten Gebäude; Dipl.-Ing. Architektin Kitty Opitz, Schulstraße 9, 22880 

Wedel, Stand: 27.01.2017. 

 Anordnung der beiden geplanten Gebäude auf dem Grundstück Dorfstraße 87, Dipl.-Ing. 

Architektin Kitty Opitz, Schulstraße 9, 22880 Wedel, Stand: 20.09.2017. 

 Zählergebnisse aus dem Jahr 2005 für die B 431 des Landesbetrieb Straßenbau und Ver-

kehr (LBV.SH). 

 Ortsbesichtigung des Geltungsbereiches am 19.05.2017. 

2 Örtliche Verhältnisse 

2.1 Geltungsbereich des B-Planes Nr. 5 

Der Geltungsbereich des geplanten B-Planes Nr. 5 befindet sich westlich der Dorfstraße/B 431. 

Der Geltungsbereich wird im Norden durch einen Stichweg zum Grundstück Dorfstraße 87a, im 

Osten durch die Dorfstraße/B 431, im Süden durch das Grundstück Dorfstraße 85 und im Westen 

durch das Grundstück Dorfstraße 87a begrenzt.  

Das betroffene Gelände ist eben und weist zur Dorfstraße/B 431 aus schalltechnischer Sicht keine 

relevanten Niveauunterschiede auf. 
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Der Geltungsbereich wird an seiner Ostseite von der Dorfstraße/B 431 aus erschlossen. 

Die zulässige Maximalgeschwindigkeit im Geltungsbereich des geplanten B-Planes Nr. 5 beträgt 

50 km/h. 

Die Straßenoberfläche besteht aus nicht geriffeltem Gussasphalt. 

Die örtlichen Verhältnisse sind aus dem folgenden Lageplan (Abbildung 1) zu ersehen. 

 

 

Abbildung 1: Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 5 der Gemeinde Groß Nordende (Pla-

nungsstand: 26.06.2017) 

2.2 Geplantes Bauvorhaben der Firma Spielhagen Bauunternehmung GmbH 

In den folgenden Lageplänen sind die Anordnung der beiden geplanten Wohnblocks auf dem 

Grundstück Dorfstraße 87 (Abbildung 2) und die Ansichten und Schnitte des geplanten Gebäudes 

(Abbildung 3) dargestellt. 

Dorfstraße 87 
Geltungsbereich des 
B-Planes Nr. 5 

B 431 
50 km/h 
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Abbildung 2: Anordnung der beiden geplanten Wohnblocks auf dem Grundstück Dorfstraße 87 

 

Abbildung 3: Ansichten der geplanten Gebäude 



 
 

 

BLB-Auftrags-Nr.: P019BLB17 Stand: 20.09.2017 Textteil 

Projekt/Kunde: Verkehrslärmberechnung B-Plan Nr. 5 / Gemeinde Groß Nordende Seite 8 von 26 
 

3 Ermittlung des Verkehrslärms 

Die Ermittlung und Beurteilung des Verkehrslärms von der Dorfstraße/B 431 erfolgt entsprechend 

der DIN 18005 /3/. Die Regelungen bzw. geltenden Richtlinien sind in Kapitel 3.1 zusammenge-

stellt. 

Zur Ableitung ggf. erforderlicher passiver Lärmschutzmaßnahmen gegenüber dem Verkehrslärm 

werden die maßgeblichen Außenlärmpegel/Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 /7/ ermittelt. 

Der auf den Geltungsbereich einwirkende Straßenverkehrslärm der Dorfstraße/B 431 wird durch 

eine Prognoserechnung auf der Grundlage von Rasterberechnungen nach den Berechnungsver-

fahren der RLS 90 5 für den Straßenverkehr bestimmt. 

3.1 Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen zum Verkehrslärm 

3.1.1 DIN 18005 – Schallschutz im Städtebau 

Die DIN 18005 /5/ gibt Hinweise zur Berücksichtigung des Schallschutzes in der städtebaulichen 

Planung. Nach § 50 BImSchG /1/ sind die für bestimmte Nutzungen vorgesehenen Flächen einan-

der so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf ausschließlich oder überwiegend 

dem Wohnen dienende Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich 

vermieden werden. 

Für die genaue Berechnung der Schallimmissionen für verschiedene Gebiete wird auf die entspre-

chende Rechtsvorschrift verwiesen. Für den Straßenverkehrslärm bildet die RLS 90 /3/ die Grund-

lage zur Ermittlung des Beurteilungspegels. 

Der Beurteilungsegel Lr ist der Parameter zur Beurteilung der Schallimmissionen. Er wird für die 

Zeiträume tags (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) und nachts (22.00 bis 06.00 Uhr) berechnet. Der Beurtei-

lungspegel Lr wird gemäß DIN 18005 /5/ aus dem Schallleistungspegel LW der Schallquelle unter 

Berücksichtigung der Pegelminderung auf dem Ausbreitungsweg und von Zu- oder Abschlägen für 

bestimmte Geräusche, Ruhezeiten oder Situationen gebildet. 

Im Beiblatt 1 der DIN 18005 /5/ sind als Zielvorstellungen für die städtebauliche Planung schall-

technische Orientierungswerte angegeben (vgl. Tabelle 1). 

Die im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung durch Messung oder Prognose ermittelten 

Beurteilungspegel sind jeweils mit den Orientierungswerten zu vergleichen. Die Beurteilungspegel 

verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, Industrie und Gewerbe, Freizeitlärm) sollen we-

gen der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu diesen Geräuschquellen jeweils für sich 

allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden. 

Die schalltechnischen Orientierungswerte gemäß Tabelle 1 sind keine Grenzwerte, haben aber 

vorrangig Bedeutung für die Planung von Neubaugebieten mit schutzbedürftigen Nutzungen und 

für die Neuplanung von Flächen, von denen Schallemissionen ausgehen. Sie sind als sachver-

ständige Konkretisierung für die in der Planung zu berücksichtigenden Ziele des Schallschutzes zu 

nutzen. 

Die Orientierungswerte sollten bereits auf den Rand der Bauflächen oder der überbaubaren 

Grundstücksflächen in den jeweiligen Baugebieten bezogen werden. Ihre Einhaltung oder Unter-

schreitung ist wünschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der be-
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treffenden Baufläche verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelästigungen zu 

erfüllen. Der Belang des Schallschutzes ist bei der Abwägung aller Belange als wichtiger Pla-

nungsgrundsatz bei der städtebaulichen Planung zu berücksichtigen. Die Abwägung kann jedoch 

in begründeten Fällen bei Überwiegen anderer Belange zu einer Zurückstellung des Schallschut-

zes führen. 

Tabelle 1: Schalltechnische Orientierungswerte (SOW) für die städtebauliche Planung nach 

DIN 18005 /5/ 

Gebietsnutzungsart SOW1) in dB(A) 

 Tag Nacht 

allgemeine Wohngebiete  (WA) 55 45 bzw. 40 

besondere Wohngebiete  (WB) 60 45 bzw. 40 

Dorfgebiete und Mischgebiete (MD, MI) 60 50 bzw. 45 

Gewerbegebiete   (GE) 65 55 bzw. 45 

schutzbedürftige Sondergebiete (SO) 
je nach Nutzungsart 

45 bis 65 35 bis 65 

Anmerkung 1): Bei zwei angegebenen Nachtwerten gilt der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und Freizeit-

lärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben. Der höhere ist auf Verkehrsgeräusche 

anzuwenden. 

Insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrswegen und in Gemengelagen 

lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Als Zumutbarkeitsgrenze für eine gegebe-

nenfalls ermittelte Überschreitung der Orientierungswerte sollten dabei die Immissionsgrenzwerte 

der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) /4/ herangezogen werden. Sie sind beim Neu-

bau und der wesentlichen Änderung von Straßen als Grenze zur schädlichen Umwelteinwirkung 

definiert. 

Bei Überschreitung der Orientierungswerte ist grundsätzlich der Reduzierung der Lärmpegel an 

der Quelle ihrer Entstehung der Vorrang vor passivem Lärmschutz zu geben. Dies ist jedoch häu-

fig nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich. Zum Schutz vor äußeren Lärmquellen können des-

halb auch nach BauGB, § 9 Abs. 5 Nr. 1 im Bebauungsplan Flächen gekennzeichnet werden, bei 

deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen erforderlich sind. Dabei ist zunächst der 

Schutz durch Lärmschirme (Wände oder Wälle) anzustreben. Dort, wo dies aus städtebaulichen, 

technischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht zweckmäßig ist, sollten über die Ausweisung von 

Lärmpegelbereichen nach DIN 4109 /7/ gegebenenfalls bauliche passive Maßnahmen zur Schall-

dämmung von Außenbauteilen festgesetzt werden. 

3.1.2 DIN 4109 – Schallschutz im Hochbau 

Zum Schutz gegen Außenlärm (Verkehrslärm) müssen die Außenbauteile von Gebäuden bestimm-

ten Mindestanforderungen an das resultierende Luftschalldämm-Maß genügen (vgl. Tabelle 2). 

Dazu sind die vorhandenen oder zu erwartenden maßgeblichen Außenlärmpegel zu ermitteln, de-

nen nach DIN 4109 /7/ Lärmpegelbereiche und die erforderlichen resultierenden Mindest-

Schalldämm-Maße zugeordnet sind. 
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Tabelle 2: Anforderungen an die resultierende Luftschalldämmung von Außenbauteilen nach 

DIN 4109 /7/ 

  Erforderliches Schalldämm-Maß erf. R’w,res [dB] 

Lärmpegel-

bereich 

maßgeblicher 

Außenlärmpegel 

[dB(A)] 

Krankenanstalten 

und Sanatorien 

Wohnungen, Be-

herbergungs-

stätten, Unter-

richtsräume u.ä. 

Büroräume u.ä. 

I bis 55 35 30 - 

II 56 bis 60 35 30 30 

III 61 bis 65 40 35 30 

IV 66 bis 70 45 40 35 

V 71 bis 75 50 45 40 

VI 76 bis 80 1)
 

50 45 

VII > 80 
1) 

50 
1)

 Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen 

Für die von der maßgeblichen Lärmquelle abgewandten Gebäudeseiten darf nach DIN 4109 /7/ 

der maßgebliche Außenlärmpegel ohne besonderen Nachweis 

 bei offener Bebauung um 5 dB(A), 

 bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhöfen um 10 dB(A) 

gemindert werden. 

Zu den berechneten Werten sind 3 dB gemäß DIN 4109 /7/ (Pkt. 5.5.2) zu addieren. 

3.2 Ermittlung der Geräuschemissionen 

3.2.1 Maßgebende Geräuschquellen 

Maßgebende Geräuschquelle mit Rückwirkung auf den Geltungsbereich des B-Plans Nr. 5 ist der 

Straßenverkehrslärm von der Dorfstraße/B 431. 

3.2.2 Straßenverkehr Grundlagen 

Der von einer Straße ausgehende Schall, die Schallemission, und der an einem bestimmten Ort 

ankommende Schall, die Schallimmission, werden grundsätzlich berechnet. 

Zur Berechnung der Schallemission einer mehrstreifigen Straße werden Linienschallquellen in 

0,5 m Höhe über den beiden äußeren Fahrstreifen angenommen. Bei einstreifigen Straßen fallen 

beide Fahrstreifen zusammen. 

Der maßgebende Wert für den Schall am Immissionsort ist der Beurteilungspegel. Der Beurtei-

lungspegel wird getrennt für den Tag (6.00 bis 22.00 Uhr) und die Nacht (22.00 bis 6.00 Uhr) ge-

mäß der RLS-90 /3/ berechnet. 

In die Berechnung des Beurteilungspegels gehen ein: 

 die maßgebende Verkehrsstärke für den Tag und für die Nacht, ermittelt aus der durch-

schnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) 

 die LKW-Anteile für Tag und Nacht 

 die Geschwindigkeit für PKW und LKW 
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 die Steigung und das Gefälle der Straße 

 ein Korrekturwert für die Bauweise der Straßenoberfläche 

 die Anteile aus der Einfachreflexion der Schallquelle an Stützmauern, Hausfassaden oder 

anderen Flächen (Spiegelschallquellen) 

 Mehrfachreflexionen 

 Vorhaltemaß 

Für lichtzeichengeregelte Kreuzungen oder Einmündungen wird ein Zuschlag berücksichtigt. Die 

maßgebende Verkehrsstärke M wird in Kfz pro Stunde (Kfz/h) angegeben. Wenn projektbezogene 

Untersuchungen (Verkehrsuntersuchungen) vorliegen, ist auf die Anwendung der Tabelle 3 der 

RLS-90 /3/ zu verzichten. 

Als Geschwindigkeiten werden richtlinienkonform die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten an-

gesetzt. Die Steigung und das Gefälle werden durch einen Zuschlag berücksichtigt, der von der 

Längsneigung der Straße abhängt. Steigungen und Gefälle kleiner 5% bleiben dabei unberück-

sichtigt. Der Korrekturwert für die Bauweise der Straßenoberfläche wird der Tabelle 4 der RLS-90 

/3/ entnommen. 

3.2.3 Emissionspegel des Verkehrslärms 

Die Geräuschemissionen des Straßenverkehrs werden nach dem Teilstückverfahren der RLS-90 

/3/ berechnet. 

Geschwindigkeiten und Straßenbeläge auf der vorhandenen Straße wurden bei einer Ortsbege-

hung ermittelt (s. Kapitel 2). Im Bereich des Geltungsbereiches ist keine Lichtzeichenregelung ge-

geben oder vorgesehen. 

Die Verkehrsmenge des Straßenabschnittes der B 431 vor dem betroffenen Geltungsbereich des 

B-Planes Nr. 5 der Gemeinde Groß Nordende wurde beim Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr 

Schleswig-Holstein (LBV.SH) eingeholt. Danach wurde 2015 ein DTV-Wert (Mo-Sa) von 8.963 Kfz 

am Tag (06.00 bis 22.00 Uhr) entsprechend 516 Kfz/h bei 2,5 % Lkw-Anteil und bei Nacht (22.00 

bis 06.00 Uhr) 88 Kfz/h bei 3,2 % Lkw-Anteil festgestellt. Der DTV-Wert der Zählstelle 2324 0615 

ist aus der folgenden Tabelle 3 zu ersehen. 

Tabelle 3: Zählwerte der Zählstelle 2324 0615 (Angabe: LBV.SH) 

 

Anmerkung zur vorstehenden Tabelle 3: In der ersten Zeile der Zählstelle 2324 0615 ist in der 

Spalte M die stündliche Verkehrsmenge in Kfz pro Stunde für den Tageszeitraum (06.00 bis 22.00 

Uhr) und in der zweiten Zeile für den Nachtzeitraum (22.00 bis 06.00 Uhr) angegeben. In den glei-

chen Zeilen sind in der Spalte p die zugehörigen %-Werte des Lkw-Verkehrs angegeben. Die Wer-

te wurden für die Begutachtung herangezogen. 
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Vom LBV.SH konnte kein Faktor zur Ermittlung des 15-jährigen Prognosehorizontes 2032 ange-

geben werden. Um ein Vorhaltemaß für 2032 zu erhalten, wurde pauschal eine Steigerung des 

Verkehrsaufkommens auf der B 431 von 0,5 % pro Jahr in Ansatz genommen. Für die Berechnung 

ergibt sich daraus ein DTV-Wert von 9.757 Kfz für das Prognosejahr 2032. 

In der folgenden Tabelle 4 ist die Berechnung der Verkehrslärmpegel Tag/Nacht für das Prognose-

jahr 2032 angegeben. 

Tabelle 4: Berechnung der Verkehrslärmpegel Tag/Nacht für das Prognosejahr 2032 

Straße DTV 

Kfz/24h 

vzul 

km/h 

MT 

Kfz/h 

pT 

% 

Lm,E,T 

dB(A) 

MN 

Kfz/h 

pN 

% 

Lm,E,N 

dB(A) 

B 431 
(innerorts) 

9.756 50 562 2,5 60,1 96 3,2 52,8 

 

Im Folgenden sind die Parameter der vorstehenden Tabelle 4 erklärt: 

DTV Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 

vzul Zulässige Höchstgeschwindigkeit im betroffenen Straßenabschnitt 

MT; MN  maßgebende stündliche Verkehrsstärke Tag/Nacht 

pT; pN maßgebender Lkw-Anteil (über 2,8 t zul. Gesamtgewicht) in Prozent Tag/Nacht 

Lm,E,T; Lm,E,N Emissionspegel Tag/Nacht 

3.3 Geräuschimmission des Verkehrslärms 

3.3.1 Allgemeines 

Mit den in Kapitel 3.2.3 genannten Emissionsansätzen der B 431 erfolgt die Berechnung des Ver-

kehrslärms im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 5 in Form von Rasterlärmkarten. Die 

Berechnungen wurden mit dem Schallausbreitungsprogramm CadnaA, Version 2017 (BLB-Wolf, 

Dongle L3467) der DataKustik GmbH (Berechnungskonfiguration: Streng nach RLS-90) mit den A-

bewerteten Schallemissionspegeln auf der Basis der im Quellenverzeichnis genannten Richtlinien 

und Vorschriften durchgeführt 

3.3.2 Ergebnisse der Verkehrslärmberechnung 

Die Pegel des Verkehrslärms sind in den Anhängen 1 und 2 als Rasterlärmkarten mit Linien, mit 

1 dB(A) Klassenbreite und in farbig flächiger Form mit 5 dB(A) Klassenbreite dargestellt. Die Pegel 

gelten für eine Berechnungshöhe von 2,8 m für das Erdgeschoss (EG), von 5,6 m für das 1. Ge-

schoss, von 8,4 m für das 2. Geschoss und von 11,2 m für das Dachgeschoss, jeweils bezogen 

auf das Straßenniveau. 

Ergebnisse der Berechnung für die Tageszeit (06.00 bis 22.00 Uhr): Die Verkehrsgeräu-

schimmissionen von der Dorfstraße/B 431 rufen im Geltungsbereich des B-Plan Nr. 5 während der 

Tageszeit im EG Beurteilungspegel von gerundet 67 dB(A) direkt an der B 431 und im hinteren 

Bereich des Geltungsbereiches von 53 dB(A) hervor. Die berechneten Verkehrslärmpegel sind zur 

besseren Übersicht in vier Rasterlärmkarten im Anhang 1 dargestellt. 

Ergebnisse der Berechnung für die Nachtzeit (22.00 bis 06.00 Uhr): Die Verkehrsgeräusch-

immissionen von der Dorfstraße/B 431 rufen im Geltungsbereich des B-Plan Nr. 5 während der 

Nachtzeit im EG Beurteilungspegel von gerundet 60 dB(A) direkt an der B 431 und im hinteren 
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Bereich des Geltungsbereiches von 46 dB(A) hervor. Die berechneten Verkehrslärmpegel sind zur 

besseren Übersicht in vier Rasterlärmkarten im Anhang 2 dargestellt. 

3.4 Beurteilung des Verkehrslärms 

Die Zuordnung der Schutzbedürftigkeit erfolgt auf Grundlage der geplanten Gebietsfestsetzung für 

ein Allgemeines Wohngebiet (WA). Die zugehörigen Orientierungswerte sind in Tabelle 1 aufge-

führt und betragen für den Tageszeitraum 55 dB(A) und für den Nachtzeitraum 45 dB(A). 

3.4.1 Beurteilung für die Tageszeit (06.00 bis 22.00 Uhr) 

Der Orientierungswert 55 dB(A) für WA-Gebiet tags, der gleichzeitig der Iso-Linie 55 dB(A) (Linie 

gleicher Verkehrslärmbeurteilungspegel) entspricht, wird im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 5 in 

einem lotrechten Abstand zur Straßenmittelachse im 

EG in < 44 m (s. Anhang 1.1), im  

1. OG in < 45 m (s. Anhang 1.2), im 

2. OG in < 45 m (s. Anhang 1.3), und im  

DG in < 48 m (s. Anhang 1.4) 

überschritten. In den jeweils größeren Abständen von der Straßenmittelachse wird der Orientie-

rungswert 55 dB(A) tags für WA-Gebiet unterschritten. 

Die Geräuschsituation ist in den Plots des Anhanges 1 dargestellt. 

Beurteilung für die Nachtzeit (22.00 bis 06.00 Uhr) 

Der Orientierungswert 45 dB(A) für WA-Gebiet nachts, der gleichzeitig der Iso-Linie 45 dB(A) (Linie 

gleicher Verkehrslärmbeurteilungspegel) entspricht, wird im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 5 in 

allen geplanten Gebäudehöhen im gesamten Geltungsbereich überschritten.  

3.5 Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 

Im vorderen Teil des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Nr. 5 sind sogenannte „Vorkehrun-

gen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen“ zu treffen. Entsprechend DIN 4109 /7/ werden 

Lärmpegelbereiche (LPB) (vgl. auch Tabelle 2 auf Seite 10) für den passiven Schallschutz der 

Fassaden bestimmt. Die LPB werden anhand der maßgeblichen Außenlärmpegel zugeordnet. 

Die Festlegung zum Umfang passiver Schallschutzmaßnahmen erfolgt nach der DIN 4109 /7/. 

Gemäß der DIN (Pkt. 4.4.5.3) ist bei Beurteilungspegeln für Verkehrswege bei einer Tag-Nacht-

Differenz von weniger als 10 dB(A) der maßgebliche Außenlärmpegel aus dem Beurteilungspegel 

nachts zuzüglich 13 dB(A) zu errechnen (10 dB(A) plus 3 dB()A) als Zuschlag bei Verkehrslärm) 

und bei einer Tag-Nacht-Differenz von größer 10 dB(A) der maßgebliche Außenlärmpegel aus 

dem Beurteilungspegel tags zuzüglich 3 dB(A) (als Zuschlag bei Verkehrslärm) zu errechnen. 

Nachtzeit 22.00 bis 06.00 Uhr: Lr,T - Lr,N = < 10 dB(A); dann La = Lr,N + 13 

Tageszeit 06.00 bis 22.00 Uhr: Lr,T - Lr,N = > 10 dB(A), dann La = Lr,T + 3 

Wichtig: Im vorliegenden Fall ergibt sich eine Differenz der Tag-Nacht-Beurteilungspegel von 

7,3 dB(A) (s. Tabelle 4), so dass sich der Umfang der passiven Schallschutzmaßnahmen nach 

dem Beurteilungspegel des Verkehrslärms nachts plus 13 dB(A) zu richten hat. 
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Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass berechnete Verkehrslärmpegel immer auf volle Zahlenwerte 

aufzurunden sind, d.h., dass ein Rechenwert von z.B. 60,1 dB(A) bei der Auslegung der Lärmpe-

gelbereiche als 61 dB(A) in Ansatz zu bringen ist. 

Die ermittelten Lärmpegelbereiche für den Geltungsbereich des B-Planes Nr. 5 sind in einem La-

geplan im DIN A4 Format in der Anhang 3 dargestellt. 

Im Folgenden sind die Lärmpegelbereiche erläutert. 

LPB V: In Abständen von < 13 m zur Straßenmittelachse der B 431 sind die erforderlichen Schall-

schutzmaßnahmen nach DIN 4109 /7/ entsprechend dem LPB V auszulegen. 

LPB IV: In Abständen von > 13 m und < 26 m zur Straßenmittelachse der B 431 sind die erforder-

lichen Schallschutzmaßnahmen nach DIN 4109 entsprechend dem LPB IV auszulegen. 

LPB III: In Abständen von > 26 m und < 48 m zur Straßenmittelachse der B 431 sind die erforderli-

chen Schallschutzmaßnahmen nach DIN 4109 /7/ entsprechend dem LPB III auszulegen. 

LPB II: In Abständen von > 48 zur Straßenmittelachse der B 431 sind die erforderlichen Schall-

schutzmaßnahmen nach DIN 4109 /7/ entsprechend dem LPB II auszulegen. 

Die resultierende Schalldämmung von Gebäuden wird in der Regel durch die schalltechnisch als 

“schwach“ einzustufenden Bauteile wie Fenster und Türen in den Fassaden der Gebäude und 

durch die Dachkonstruktion der Gebäude bestimmt. 

Vorbehaltlich einer Einzelfallprüfung sind an die Bauausführungen von Aufenthaltsräumen in Woh-

nungen (bei üblichen Raumhöhen von etwa 2,5 m, Raumtiefen von etwa 4,5 m oder mehr und ei-

nem Fensterflächenanteil von bis zu 50 %) folgende Anforderungen zu stellen. 

 

▪ Wohnnutzungen im Lärmpegelbereich II und III: 

  Keine weiter gehenden Anforderungen, die über die bei Neubauten 

standartmäßigen Bauausführungen hinausgehen. 
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▪ Wohnnutzungen im Lärmpegelbereich IV: 

 - Außenwände: Keine besonderen von der üblichen Bauausführung abweichenden 

Anforderungen (R’w ≥ 40 dB). 

 - Fenster, Fens-

tertüren: 

Schallschutzklasse 3 nach der VDI-Richtlinie 2719 VDI /8/. bei der 

Bestellung sollte ein Prüfzeugnis mit R’w ≥ 37 dB vorausgesetzt wer-

den. 

 - Dächer ausge-

bauter Dachge-

schosse: 

Falls nicht massiv ausgeführt, ist ein bewertetes Schalldämm-Maß 

R’w ≥ 45 dB erforderlich. 

Ausführungsbeispiel: Dacheindeckung mit Anforderungen an die 

Dichtheit (z. B. Falzziegel bzw. Betondachstein, nicht verfalzte Dach-

ziegel bzw. Dachsteine in Mörtelbettung, Faserzementplatten auf 

Rauspund ≥ 20 mm), Unterspannbahn, ≥ 60 mm Faserdämmstoffe, 

unterseitig Spanplatten oder Gipskarton mit ≥ 12 mm und ≥ 10 kg/m2 

auf Zwischenlattung. 

▪ Wohnnutzungen im Lärmpegelbereich V: 

 - Außenwände: Keine besonderen von der üblichen Bauausführung abweichenden 

Anforderungen (R’w ≥ 50 dB). 

 - Fenster, Fens-

tertüren: 

Schallschutzklasse 4 nach der VDI-Richtlinie 2719 VDI /8/. Bei der 

Bestellung sollte ein Prüfzeugnis mit R’w ≥ 42 dB vorausgesetzt wer-

den. 

 - Dächer ausge-

bauter Dachge-

schosse: 

Falls nicht massiv ausgeführt, ist ein bewertetes Schalldämm-Maß 

R’w ≥ 50 dB erforderlich. 

Ausführungsbeispiel: Kann nur mit Kenntnis weiterer baulicher Ein-

zelheiten gegeben werden. 

 

Anmerkung zum Ruhebedürfnis bei gekippten Fenstern: Bei Beurteilungspegeln über 45 dB(A) 

nachts ist selbst bei nur teilweise geöffnetem Fenster (Kippstellung) ungestörter Schlaf häufig nicht 

mehr möglich. Für zum Schlafen dienende Räume (Schlaf- und Kinderzimmer), die dieses Kriteri-

um erfüllen (Beurteilungspegel > 45 dB(A)) sind daher zum Schutz der Nachtruhe schallgedämmte 

Lüftungssysteme vorzusehen, sofern der notwendige hygienische Luftwechsel nicht anderweitig 

gewährleistet werden kann. 

3.6 Vorschläge für textliche Festsetzungen 

Im Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung werden die folgenden Vorschläge für grafische 

und textliche Festsetzungen unterbreitet: 

Grafische Festsetzung 

1. Die in der Planzeichnung gekennzeichneten Lärmpegelbereiche werden auf der Basis des 

maßgeblichen Außenlärmpegels festgesetzt, die sich aus dem Verkehrslärm von der B 431 

ergeben. 
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Textliche Festsetzungen 

1. Schlafräume, Wohnräume, Büroräume etc. sind innerhalb der ausgewiesenen Lärmpegel-
bereiche entsprechend ihrer Nutzung bei Neubaumaßnahmen / wesentlichen Änderungen 
so auszuführen, dass die erforderlichen resultierenden bewerteten Schalldämm-Maße von 
Tabelle 8 der DIN 4109 eingehalten werden. Die folgende Tabelle enthält einen Auszug 
aus der Tabelle 8 der DIN 4109 mit den in Frage kommenden Lärmpegelbereichen. 
 

Lärmpegelbereich Maßgeblicher  
Außenlärmpegel 

Bettenräume in  
Krankenstationen 
und Sanatorien 

Aufenthaltsräume in 
Wohnungen, Über-
nachtungsräume in 
Beherbergungsstätten, 
Unterrichtsräume und 
ähnliches 

Büroräume 
und ähnliches 

 dB(A) erf. R’w,res des Außenlärms 

II 56 bis 60 35 30 30 

III 61 bis 65 40 35 30 

IV 66 bis 70 45 40 35 

V 71 bis 75 50 45 40 

 

2. Schlafräume und Kinderzimmer sollten bei Neubaumaßnahmen / wesentlichen Änderungen 

auf den lärmabgewandten Gebäudeseiten angeordnet werden. Ist dies nicht möglich, so 

sind ab Beurteilungspegeln > 45 dB(A) nachts aktive schallgedämmte Lüftungseinrichtun-

gen erforderlich, sofern der notwendige hygienische Luftwechsel nicht anderweitig gewähr-

leistet werden kann. 

 

3. Für die lärmabgewandten Gebäudeseiten darf der maßgebliche Außenlärmpegel entspre-

chend Punkt 5.5.1 der DIN 4109 ohne besonderen Nachweis bei offener Bebauung um 

5 dB(A) und bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhöfen um 10 dB(A) gemindert 

werden. 

4. Wird durch ergänzende Schalluntersuchungen für konkrete Planvorhaben nachgewiesen, 

dass sich der maßgebliche Außenlärmpegel vor Gebäudeseiten und Dachflächen von 

schutzbedürftigen Räumen im Sinne der DIN 4109 infolge der Abschirmung durch vorgela-

gerte Baukörper vermindert, so kann von den Festsetzungen in den Punkten 2 und 3 ab-

gewichen werden. 

5. In den lärmvorbelasteten Bereichen sind die zu nutzenden Außenwohnbereiche auf die 

straßenabgewandten Seiten der jeweiligen Gebäude zu legen. Die Außenwohnbereiche auf 

den straßenzugewandten Seiten sind ggf. durch eine lärmabschirmende Grundrissgestal-

tung der Wohngebäude, durch die Stellung von Nebenanlagen und Garagen und/oder 

durch massive Einfriedungen der Freibereiche* mit einer Mindesthöhe von 2,0 über GOK 

vor den einwirkenden Verkehrsgeräuschen zu schützen. 

*Anmerkung zur massiven Einfriedung der Freibereiche: Die massive Einfriedung kann aus 

einem Erdwall oder aus einer Schallschutzwand bestehen. Eine Schallschutzwand sollte 

den schalltechnischen Anforderungen ZTV-Lsw06 (zusätzliche Technische Vertragsbedin-

gungen und Richtlinien für die Ausführung von Lärmschutzwänden an Straßen) -

Güteüberwachung- entsprechen. Die Funktionalität der Wand ist ggf. durch ein Prüfzeugnis 

eines anerkannten Materialprüfinstitutes zu belegen. Die Luftschalldämmung DLR der Wand 

muss mindestens 24 dB betragen. 
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Quellenverzeichnis 

Die Messung und Auswertung stützen sich auf folgende technische Regelwerke: 

/1/ BImSchG "Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-

gungen, Geräusche, Erschütterungen u. ä. Vorgänge" (Bundes-Immissionsschutzgesetz) in 

der aktuellen Fassung. 

/2/ DIN ISO 9613-2 „Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien“, Teil 2: Allgemeines 

Berechnungsverfahren, Ausgabe 10 /1999. 

/3/ RLS-90; Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen; Der Bundesminister für Verkehr, Ausga-

be 1990. 

/4/ 16. BImschV; "Verkehrslärmschutzverordnung“ Sechzehnte Verordnung zur Durchführung 

des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 12. Juni 1990, zuletzt geändert am 

19. September 2006. 

/5/ DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau“, Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Pla-

nung, Ausgabe 07 / 2002 

/6/ Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau“, Berechnungsverfahren, Schalltech-

nische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung, Ausgabe 05 / 1987 

/7/ DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Anforderungen und Nachweise, Ausgabe November 

1989 

/8/ DIN 2719; Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen, Ausgabe 1987-

08. 
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RECHTSGRUNDLAGE BauNVO I.D.F. V. 23.01.1990, zuletzt geändert am 04.05.2017

SATZUNG DER GEMEINDE GROSS NORDENDE ZUM BEBAUUNGSPLAN NR. 5

FÜR DAS GEBIET: "SÜDLICH DER STRASSE AM GEMEINDEZENTRUM UND WESTLICH DER DORFSTRASSE (BUNDESSTRASSE 431)" ,

BESTEHEND AUS DER PLANZEICHNUNG ( TEIL A ) UND DEN TEXTFESTSETZUNGEN ( TEIL B ), ERLASSEN:

Gemeinde:

Gemarkung:

Flur:

Flurstücke:
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2
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1 : 500

AUFGRUND DES § 10 BAUGESETZBUCH (BAUGB) UND DES § 9 ABS. 4 BAUGB, IN DER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG VOM 23.09.2004 (BGBL. I S. 2414),
ZULETZT GEÄNDERT DURCH ARTIKEL 2 ABSATZ 3 DES GESETZES VOM 20.07.2017 (BGBl. I S. 2808), IN VERBINDUNG MIT § 84 DER LANDESBAUORDNUNG (LBO) SCHLESWIG-HOLSTEIN
IN DER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG VOM 22.01.2009 (GVOBL. SCHL.-H. S. 6), ZULETZT GEÄNDERT DURCH ARTIKEL 1 DES GESETZTES VOM  08.06.2016 (GVOBl. S. 369)
WIRD NACH BESCHLUSSFASSUNG DURCH DIE GEMEINDEVERTRETUNG VOM  ........  FOLGENDE

PLAN-

ZEICHEN

ERLÄUTERUNGEN

ZEICHENERKLÄRUNG

I. FESTSETZUNGEN (ANORDNUNGEN NORMATIVEN INHALTS)
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DES BEBAUUNGSPLANES NR. 5

( § 9 Abs. 7 BauGB )

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG

ALLGEMEINE WOHNGEBIETE ( § 4 BauNVO )
WA

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

GRUNDFLÄCHENZAHL
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( § 16 Abs. 2 BauNVO )

( § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB )

GRZ 0,4

( § 16 Abs. 2 BauNVO )III
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( § 16 Abs. 2 BauNVO )
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SEITIGEN STRASSEN/WEGE IM JEWEILIGEN GRUNDSTÜCKS-
ERSCHLIESSUNGSBEREICH

3. BAUWEISE, DIE ÜBERBAUBAREN UND NICHT

ÜBERBAUBAREN GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN

( § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB )

o OFFENE BAUWEISE ( § 22 Abs. 1 BauNVO )

BAUGRENZEN ( § 23 Abs. 1 BauNVO )

7. FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, FÜR DIE

ABFALLENTSORGUNG UND ABWASSERBESEITIGUNG

SOWIE FÜR ABLAGERUNGEN

( § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB )

GEMEINSCHAFTSANLAGE MÜLL

( § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB )

M

6. VERKEHRSFLÄCHEN
( § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB )

BEREICH OHNE EIN- UND AUSFAHRT ( § 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 BauGB )
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Stand: 11. Januar 2018  

Bebauungsplan Nr. 5 der Gemeinde Groß Nordende 
 
Teil B – Textliche Festsetzungen  
 
In Ergänzung der Planzeichnung (Planteil A) wird folgendes ergänzend festgesetzt: 
 
1. Höhenanlage baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 3 BauGB) 
 
1.1 Die Firsthöhe der zulässigen baulichen Anlagen bemisst sich nach den Fest-
setzungen im Planteil A. Als Bezugspunkt für die Bemessung der zulässigen Höhe 
baulicher Anlagen ist die mittlere Höhe des Straßenbelages der Dorfstraße in der 
Mitte des Zufahrtsbereiches zur gemeinschaftlichen Stellplatzanlage festgesetzt. 
 
1.2 Die maximal zulässige Höhe der baulichen Anlagen wird bis zum höchsten Punkt 
der Dachhaut (First) gemessen. Wenn kein First vorhanden ist, ist der höchste 
Schnittpunkt von Dachhaut und Oberkante der Wand oder der obere Abschluss der 
Außenwand maßgebend. 
 
2. Festsetzungen gemäß BauNVO 
 
2.1 Unzulässige Nutzungen 
 
Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind folgende, in § 4 Abs. 3 BauNVO innerhalb der 
Wohngebiete als ausnahmsweise zulässig vorgesehene Nutzungen unzulässig: 
 
Gartenbaubetriebe 
Tankstellen 
 
2.2 Überschreitung der Grundfläche für Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten 
sowie Nebenanlagen (§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO) 
 
Für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen ist eine Überschreitung der 
Grundflächenzahl um bis zu 60 % zulässig 
 
3. Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 84 LBO 
Schleswig-Holstein 
 
3.1 Werbeanlagen sind nur direkt am Gebäude im Eingangsbereich bis zu einer 
Höhe von 1,50 m - gemessen bis zur Oberkante Schild - über der Oberkante des 
Fertigfußbodens zulässig. Die Größe der Werbeanlagen wird auf max. 40 x 60 cm 
beschränkt. Reflektierende, selbstleuchtende, blinkende und sich bewegende 
Werbeträger sind unzulässig. Ausgenommen von diesen Festsetzungen sind 
Verkaufs-, Vermietungs- und Bauschilder während der Bauphase. 
 
3.2 Im Plangeltungsbereich sind insgesamt 26 Stellplätze auf gemeinschaftlichen 
Stellplatzanlagen herzustellen und dauerhaft zu erhalten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOP Ö  6TOP Ö  6



Stand: 11. Januar 2018  

4. Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) – Schallschutzmaßnahmen 
 

4.1 Schlafräume, Wohnräume, Büroräume etc. sind innerhalb der ausgewiesenen 
Lärmpegelbereiche entsprechend ihrer Nutzung bei Neubaumaßnahmen / 
wesentlichen Änderungen so auszuführen, dass die erforderlichen resultierenden 
bewerteten Schalldämm-Maße von Tabelle 8 der DIN 4109 (Stand Juli 2016) 
eingehalten werden. Die folgende Tabelle enthält einen Auszug aus der Tabelle 8 
der DIN 4109 mit den in Frage kommenden Lärmpegelbereichen. 
 
Lärmpegelbereich Maßgeblicher  

Außenlärmpegel 
Bettenräume in  
Krankenstationen 
und Sanatorien 

Aufenthaltsräume in 
Wohnungen, 
Übernachtungsräume 
in 
Beherbergungsstätten, 
Unterrichtsräume und 
ähnliches 

Büroräume 
und ähnliches 

 dB(A) erf. R’w,res des Außenlärms 
II 56 bis 60 35 30 30 
III 61 bis 65 40 35 30 
IV 66 bis 70 45 40 35 
V 71 bis 75 50 45 40 

 
4.2 Schlafräume und Kinderzimmer sollten bei Neubaumaßnahmen / wesentlichen 

Änderungen auf den lärmabgewandten Gebäudeseiten angeordnet werden. Ist dies 
nicht möglich, so sind ab Beurteilungspegeln > 45 dB(A) nachts aktive 
schallgedämmte Lüftungseinrichtungen erforderlich, sofern der notwendige 
hygienische Luftwechsel nicht anderweitig gewährleistet werden kann. 

4.3 Für die lärmabgewandten Gebäudeseiten darf der maßgebliche Außenlärmpegel 
entsprechend Punkt 5.5.1 der DIN 4109 ohne besonderen Nachweis bei offener 
Bebauung um 5 dB(A) und bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhöfen um 
10 dB(A) gemindert werden. 

4.4 Wird durch ergänzende Schalluntersuchungen für konkrete Planvorhaben 
nachgewiesen, dass sich der maßgebliche Außenlärmpegel vor Gebäudeseiten und 
Dachflächen von schutzbedürftigen Räumen im Sinne der DIN 4109 infolge der 
Abschirmung durch vorgelagerte Baukörper vermindert, so kann von den 
Festsetzungen in den Punkten 4.2 und 4.3 abgewichen werden. 

4.5 In den lärmvorbelasteten Bereichen sind die zu nutzenden Außenwohnbereiche auf 
die straßenabgewandten Seiten der jeweiligen Gebäude zu legen. Die 
Außenwohnbereiche auf den straßenzugewandten Seiten sind ggf. durch eine 
lärmabschirmende Grundrissgestaltung der Wohngebäude, durch die Stellung von 
Nebenanlagen und Garagen und/oder durch massive Einfriedungen der 
Freibereiche* mit einer Mindesthöhe von 2,0 über GOK vor den einwirkenden 
Verkehrsgeräuschen zu schützen. 

*Anmerkung zur massiven Einfriedung der Freibereiche: Die massive 
Einfriedung kann aus einem Erdwall oder aus einer Schallschutzwand 
bestehen. Eine Schallschutzwand sollte den schalltechnischen Anforderungen 
ZTV-Lsw06 (zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
die Ausführung von Lärmschutzwänden an Straßen) -Güteüberwachung- 
entsprechen. Die Funktionalität der Wand ist ggf. durch ein Prüfzeugnis eines 
anerkannten Materialprüfinstitutes zu belegen. Die Luftschalldämmung DLR 
der Wand muss mindestens 24 dB betragen. 
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Hinweise: 
 
Artenschutz: 
Brutvögel und Fledermäuse: Nach § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG ist die Rodung von 
Gehölzen (Bäumen und Sträuchern) nur in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 28./29. 
Februar des Folgejahres zulässig.  
 
Beim Abriss der Bestandsgebäude sind Kontrollen auf Fledermausquartiere und 
Nester von Brutvögeln durchzuführen. 
 
 
Altstandort: 
Der Plangeltungsbereich ist im Altlastenkataster der unteren Bodenschutzbehörde 
des Kreises Pinneberg in der Kategorie A2 als "parameterabhängig verdachtsentkräftet" 
verzeichnet. Aus dem Grund wird folgender Hinweis der unteren Bodenschutz-
behörde wiedergegeben: 
 
Ergeben sich bei Sondierungen/ Abbruch-/ Erdarbeiten Hinweise auf Bodenverun-
reinigungen, schädliche Bodenveränderungen und/ oder eine Altlast, so ist dieses 
der unteren Bodenschutzbehörde des Kreises Pinneberg (Herr Krause, Tel. 04121- 
45 02 22 86, r.krause@kreis-pinneberg.de) unverzüglich nach § 2 des Landes-
Bodenschutzgesetzes mitzuteilen, so dass Maßnahmen zur Gefahrermittlung und/ 
oder Gefahrenabwehr nach dem Bodenschutzrecht eingeleitet werden können.  
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